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Nicht-amtliche Lesefassung1 
 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang  

„Internationale und Europäische Governance“  

vom 28. Juni 2018 
 

[veröffentlicht: AB Uni 18/2018, S. 1126 ff.] 
 

Unter Berücksichtigung der: 
 

Ersten Änderungsordnung vom 29.07.2019 (AB Uni 31/2019, S. 2477 ff.)2 
Zweiten Änderungsordnung vom 27.10.2020 (AB Uni 42/2020, S. 3795 ff.)3  

 
Aufgrund der §§ 2 Absatz 4, 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein- West-
falen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16.09.2014 (GV NRW 
S. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
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1 Es gelten die in den Amtlichen Bekanntmachungen der WWU veröffentlichten Ordnungen. 
2 Gemäß Artikel II dieser Ordnung findet sie Anwendung für alle Studierenden, die seit dem Wintersemester 2019/20 
in den Bachelorstudiengang Internationale und Europäische Governance eingeschrieben werden. Ebenso findet sie 
Anwendung für alle Studierenden, die bereits vor dem Wintersemester 2019/20 in den Bachelorstudiengang Interna-
tionale und Europäische Governance eingeschrieben sind und nach der Prüfungsordnung des Bachelor Internationale 
und Europäische Governance vom 28.06.2018 studieren. 
3 Gemäß Artikel II dieser Ordnung findet sie Anwendung für alle Studierenden, die seit dem Wintersemester 2020/21 
in den Bachelorstudiengang Internationale und Europäische Governance an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
eingeschrieben sind. 
4 Redaktioneller Hinweis: Die Überschrift von § 17 wurde durch die Zweite Änderungsordnung geändert. 
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§ 1 
Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 

 
Diese Bachelorprüfungsordnung gilt für den von der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster 
angebotenen Teil des Bachelorstudiengangs Internationale und Europäische Governance. Für die an Sci-
ences Po Lille absolvierten Studienteile gelten die dortigen Regelungen. Ein Abschluss kann nur durch das 
Studium an beiden Hochschulen erreicht werden. Die beiden Hochschulen regeln ihre Kooperation in ei-
nem Kooperationsvertrag. 

 

§ 2 
Ziel des Studiums 

 
Das Bachelorstudium ist ein grundständiges wissenschaftliches Studium, das zu einem ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss führt. Es vermittelt wissenschaftliche Grundlagen und Fachkenntnisse in der 
Politikwissenschaft mit einem Schwerpunkt auf die Bereiche Internationale und Europäische Governance 
sowie Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen, so dass die Studierenden zu wis-
senschaftlicher Arbeit, Problemlösung und Diskussion, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen 
Erkenntnis und zum verantwortlichen Handeln befähigt werden. 

 

§ 3 
Bachelorgrad 

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird von der WWU der akademische Grad „Bachelor of Arts“ 
(B.A.) verliehen. 

 

§ 4 
Zuständigkeit 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen im von der WWU Münster angebotenen Teil des Bachelorstudien-
gang Internationale und Europäische Governance und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben ist der Prüfungsausschuss für den Studiengang Internationale und Europäische Governance zu-
ständig. Er achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er ist insbe-
sondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Ent-
scheidungen und die Anerkennung von Prüfungsleistungen. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf 
die Vorsitzende/den Vorsitzenden übertragen. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche. 

 
(3) Geschäftsstelle für den Prüfungsausschuss ist das Prüfungsamt. 

 

§ 5 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Der Fachbereichsrat des Fachbereichs 06 „Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften“ wählt 
für den Bachelorstudiengang Internationale und Europäische Governance einen Prüfungsausschuss. 
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(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
einem weiteren Mitglied aus der Gruppe der Hochschullehrer*innen (davon ein Mitglied des hauptamtli-
chen Lehrkörpers von Sciences Po Lille), einem Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter*in-
nen sowie einem Mitglied aus der Gruppe der Studierenden. Die/Der Vorsitzende muss Professor*in auf 
Lebenszeit sein. Für jedes Mitglied soll ein/eine Vertreter*in gewählt werden. Die Amtszeit der Hochschul-
lehrer*innen und der akademischen Mitarbeiter*innen beträgt zwei Jahre, die der Studierenden ein Jahr. 
Die Wiederwahl ist zulässig. 

 
(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreter*innen werden von den Vertreter*in-
nen der jeweiligen Gruppen im Fachbereichsrat gewählt. 

 
(4) Die studentischen Mitglieder haben bei der Beurteilung von Prüfungsleistungen sowie der Bestellung 
von Prüfer*innen und Beisitzer*innen kein Stimmrecht. 

 
(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die/der Vorsitzende oder die/der stellvertretende 
Vorsitzende sowie mindestens zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrer*innen sowie 
zwei Mitglieder aus den anderen Gruppen anwesend sind. Entweder die/der Vorsitzende oder die/der 
stellvertretende Vorsitzende muss persönlich anwesend sein. Der Ausschuss entscheidet mit der Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des 
Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die Stimme der stellvertretenden/des stellvertretenen Vorsitzen-
den. Im Falle des Absatzes 4 ist der Prüfungsausschuss schon beschlussfähig, wenn neben der oder dem 
Vorsitzenden oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden drei der nichtstudentischen Mitglieder 
anwesend sind. Anwesenheit kann insbesondere im Fall der Mitglieder von Sciences Po Lille auch durch 
eine Zuschaltung per Videokonferenz erreicht werden. 

 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen beizuwoh-
nen. 

 
(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs- aus-
schusses, ihre Stellvertreter*innen, die Prüfer*innen und Beisitzer*innen unterliegen der Amtsverschwie-
genheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die/den Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. An den Sitzungen des Prüfungsausschusses können 
auf Einladung der*s Vorsitzenden Gäste teilnehmen, die gleichermaßen zur Verschwiegenheit verpflichtet 
sind. Gäste sind redeberechtigt, sie sind nicht antrags- oder stimmberechtigt. 

 
(8) Beschlüsse des Prüfungsausschusses dürfen auch durch schriftliche oder elektronische Abstimmung 
gefasst werden, ohne dass eine Sitzung tatsächlich durchgeführt wird, wenn kein Mitglied widerspricht. 
Dies gilt nicht für Beschlüsse zur Änderung der Prüfungsordnung und zur Zurückweisung von Widersprü-
chen gegen Prüfungsentscheidungen sowie bei Wahlen. Bei Beschlussfassungen durch schriftliche oder 
elektronische Abstimmungen ist den Mitgliedern eine Überlegungsfrist von einer Woche während der Vor-
lesungszeit und zwei Wochen während der vorlesungsfreien Zeit einzuräumen. Ein Beschluss ist erst dann 
gefasst, wenn die Mehrheit ausdrücklich zugestimmt hat. Nach Ablauf der Frist sind die Mitglieder unver-
züglich über die so getroffene Entscheidung zu informieren. 
 
(9) Die/Der Vorsitzende kann die Sitzung für eine Teilnahme von Mitgliedern per elektronischer Übertra-
gung (Bild und Ton) öffnen. Ebenso kann die/der Vorsitzende die vollständige Durchführung der Sitzung 
per elektronischer Übertragung per Bild und Ton vorsehen. Die Teilnehmer*in- nen sind hierüber in geeig-
neter Weise mit der Ladung, spätestens aber zwei Werktage vor dem Termin der Sitzung zu informieren. 
Die Teilnehmer*innen, die elektronisch durch Bild und Ton zugeschaltet sind, gelten als anwesend. 

 

§ 6 
Zulassung zum Studium 
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(1) Zugang zum Bachelorstudiengang Internationale und Europäische Governance an der WWU hat, wer 
die Hochschulreife besitzt und an Sciences Po Lille für den Studiengang zugelassen wurde. 

 
(2) Das Studium beginnt stets an Sciences Po Lille. Somit erfolgt die Zulassung zum Bachelorstudiengang 
Internationale und Europäische Governance stets in Lille. Das Zulassungs- und Auswahlverfahren, das 
nach französischem Recht organisiert wird, findet an beiden Hochschulstandorten statt. Näheres regelt 
das Auswahl- und Zulassungsverfahren gemäß dem Kooperationsvertrag zwischen der WWU Münster und 
Sciences Po Lille. 

 

§7 
Zulassung zur Bachelorprüfung 

 
Die Zulassung zur Bachelorprüfung erfolgt mit der Einschreibung in den Bachelorstudiengang Internatio-
nale und Europäische Governance an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Sie steht unter dem Vorbe-
halt, dass die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt. Die Einschreibung ist zu verweigern, wenn die/der 
Bewerber*in im Studiengang Internationale und Europäische Governance oder in einem Studiengang mit 
erheblicher inhaltlicher Nähe eine Hochschulprüfung oder Staatsprüfung endgültig nicht bestanden hat. 

 

§ 8 
Regelstudienzeit und Studienumfang, Leistungspunkte, Struktur des Studiengangs 

 
(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt drei Studienjahre. Ein Studienjahr 
besteht aus zwei Semestern. 

 
(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 180 Leistungspunkte zu erwerben. Das Curricu-
lum ist so gestaltet, dass auf jedes Studienjahr 60 Leistungspunkte entfallen. Leistungspunkte sind ein 
quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des Studierenden. Sie umfassen sowohl den unmittelba-
ren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes (Präsenz- und Selbststu-
dium), den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitungen einschließlich Abschluss- und Studienar-
beiten sowie gegebenenfalls Praktika oder andere Lehr- und Lernformen. Für den Erwerb eines Leistungs-
punkts wird insoweit ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt. Der Arbeitsaufwand für ein 
Studienjahr beträgt 1800 Stunden. Das Gesamtvolumen des Studiums entspricht einem Arbeitsaufwand 
von 5400 Stunden. Ein Leistungspunkt entspricht einem Credit-Point nach dem ECTS (European Credit 
Transfer System). 

 
(3) Das erste und das dritte Studienjahr müssen an Sciences Po Lille absolviert werden. Das zweite Stu-
dienjahr muss an der WWU Münster studiert werden. 

 

§ 9 
Studieninhalte 

 
(1) Das Bachelorstudium im Studiengang Internationale und Europäische Governance umfasst folgende 
Studieninhalte am Science Po Lille (im Überblick) sowie das Studium folgender Module an der WWU Müns-
ter nach näherer Bestimmung durch die als Anhang beigefügten Modulbeschreibungen, die Teil dieser 
Prüfungsordnung sind: 
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Studieninhalte an Sciences Po Lille (1. Studienjahr): 

 
Politikwissenschaft und Soziologie, Wirtschaftswissenschaft, Geschichte, Rechtswissenschaft, Fremd-
sprachen 

 
Studieninhalte an der WWU (2. Studienjahr): 

 

Pflichtmodule: 
BIEG 1: Grundlagen der Politikwissenschaft 
BIEG 2: Politische Theorie 
BIEG 3: Methoden der Politikwissenschaft 
BIEG 4: Statistik 
BIEG 5: Internationale und Europäische Governance 
BIEG 6: Internationale Beziehungen 
BIEG 7: Individueller politikwissenschaftlicher Schwerpunkt 
BIEG 9: Fachsprachen 

 
Wahlpflichtmodule: 
BIEG 8 A: Wahlpflicht Politikwissenschaft 
BIEG 8 B: Wahlpflicht Kommunikationswissenschaft 
BIEG 8 C: Wahlpflicht Geographie 

 
Es muss ein Wahlpflichtmodul absolviert werden. 

Studieninhalte an Sciences Po Lille (3. Studienjahr): 

Pflicht: 
Bachelorarbeit, Fremdsprachen, Grand Oral 

 
Wahlpflicht: 
Ein Schwerpunkt aus: 
Öffentliche Angelegenheiten und Management von Gemeinschaftsgütern 
Europäische und Internationale Laufbahnen 
Strategie und Kommunikation von Organisationen 
Politik, Philosophie und Gesellschaft 

 
(2) Die Studieninhalte im ersten und dritten Studienjahr an Sciences Po Lille werden dort geregelt und 
den Studierenden bekannt gegeben. Das dritte Studienjahr an Sciences Po Lille umfasst die Bachelorar-
beit. 

 
(3) Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums setzt den Erwerb von 180 Leistungspunkten im Rah-
men des Studiums an beiden Hochschulen voraus. Hiervon entfallen 60 Leistungspunkte auf den von der 
WWU Münster angebotenen Teil des Studiums und 120 Leistungspunkte auf den von Sciences Po Lille an-
gebotenen Teil des Studiums. Letzterer umfasst die Bachelorarbeit. 
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§ 10 
Lehrveranstaltungsarten 

 
(1) Vorlesung 
Vorlesungen behandeln Gegenstandsbereiche größeren Umfangs unter Darlegung der jeweiligen For-
schungslage sowie der unterschiedlichen Auffassungen in der Forschung. Sie erschließen den Studieren-
den den Zugang zum jeweiligen Gegenstandsbereich und eröffnen ihnen die eigenständige Vertiefung der 
Kenntnisse. Vorlesungen finden größtenteils in Form von Frontalunterricht statt. 

 
(2) Tutorium 

Tutorien sind Übungen, die der Ergänzung und Vertiefung des in den Vorlesungen vermittelten Stoffes 
anhand geeigneter Beispiele dienen. Gleichzeitig sollen die Studierenden lernen, die in den Vorlesungen 
vermittelten Kenntnisse durch die Bearbeitung von Aufgaben exemplarisch anzuwenden. 

 
(3) Standardkurs 
Standardkurse sind vom thematischen Zuschnitt und vom didaktischen Vorgehen her zwischen Vorlesun-
gen und Seminaren anzusiedeln. Sie behandeln Teilgebiete sowie wissenschaftliche und methodische 
Probleme des Faches. In der Unterrichtsform wird Frontalunterricht mit Formen der Interaktion und eige-
nen Leistung durch die Studierenden verbunden. 

 
(4) Lektürekurs 
Lektürekurse dienen vor allem der gemeinsamen Lektüre zentraler wissenschaftlicher Texte in den Semi-
narsitzungen und deren Diskussion. Sie haben neben der inhaltlichen Kenntnis vor allem Textverständnis 
und kritische Reflexion zum Ziel. 

 
(5) Sprachkurs 
Sprachkurse dienen der Förderung und Stärkung der Fremdsprachen-Kompetenz. 

 
(6) Methodenseminar 
Methodenseminare behandeln Fragestellungen und Probleme der Methoden der empirischen Sozialwis-
senschaft und fördern vornehmlich die selbständige Anwendung und den Transfer der erworbenen Fähig-
keiten. In den Seminaren soll die Fähigkeit von Studierenden gefördert werden, unter Anleitung der von 
den Dozierenden ausgewählten Themen selbstständig mit einer zuvor gelernten Methode zu bearbeiten. 
Dies geschieht in Form von Diskussionen, mündlichen Vorträgen (Referaten) oder schriftlichen Ausarbei-
tungen. 

 
(7) Übung 
Übungen dienen der Einübung und Vertiefung der jeweiligen Kenntnisse und (u.a. sprachlichen) Fähigkei-
ten. In diesen Übungen wird unter Anleitung der Dozierenden die Fähigkeit zum selbstständigen und ge-
genseitigen Lernen und zur Überprüfung des Lernerfolgs in Kleingruppen gefördert. 

 

§ 11 
Strukturierung des Studiums und der Prüfung an der WWU Münster, Modulbeschreibungen 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich definierte Stu-
dieneinheiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen Teilqualifikationen führen, welche in einem 
Lernziel festgelegt sind. Module können sich aus Veranstaltungen verschiedener Lehr- und Lernformen 
zusammensetzen. Module setzen sich aus Veranstaltungen in der Regel eines oder mehrerer Semester - 
auch verschiedener Fächer - zusammen. Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen können hinsichtlich 
der innerhalb eines Moduls zu absolvierenden Veranstaltungen Wahlmöglichkeiten bestehen. 

 
(2) Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie setzt sich aus den Prüfungsleistungen im 
Rahmen der an der WWU Münster absolvierten Module, den Prüfungsleistungen an Sciences Po Lille sowie 
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der Bachelorarbeit als weiterer Prüfungsleistung zusammen. 
 

(3) Die Modulbeschreibungen definieren die innere Struktur der Module und legen die Zahl der zu erwer-
benden Leistungspunkte fest, die jeweils einem Arbeitsaufwand von 30 Stunden je Punkt entsprechen. 

 

(4) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt das Erbringen der dem Modul zugeordneten Studien-
leistungen und das Bestehen der dem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen voraus. Er führt nach Maß-
gabe der Modulbeschreibungen zum Erwerb von Leistungspunkten. 

 
(5) Die Zulassung zu einem Modul kann von bestimmten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolg-
reichen Teilnahme an einem anderen Modul oder an mehreren anderen Modulen, sowie dem erfolgreichen 
Abschluss des vorhergehenden Studienjahres abhängig sein. 

 
(6) Soweit die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig ist, dass Bewerber*innen 
über bestimmte Kenntnisse, die für das Studium des Faches erforderlich sind, verfügen, ist dies in den 
Modulbeschreibungen geregelt. 

 
(7) Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von der vor-
herigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung desselben Moduls oder dem Bestehen einer Prü-
fungsleistung desselben Moduls abhängig sein. 

 
(8) Die Modulbeschreibungen legen für jedes Modul fest, in welchem zeitlichen Turnus es angeboten wird. 

 

§ 12 
Studien- und Prüfungsleistungen, Anmeldung 

 
(1) Die Modulbeschreibungen regeln die Anforderungen an die Teilnahme bezüglich der einzelnen Lehr-
veranstaltungen. Sie beziehen sich nur auf die an der WWU Münster zu erbringenden Leistungen. 

 
(2) Jedes Modul schließt in der Regel mit einer Modulabschlussprüfung als einziger Prüfungsleistung oder 
durch die Absolvierung von mehreren Teilleistungen ab. Neben der oder den Prüfungsleistungen kann 
auch eine bzw. können auch mehrere nicht prüfungsrelevante Studienleistung/en zu erbringen sein. Stu-
dien- oder Prüfungsleistungen können insbesondere sein: (praktische) Übungen, mündliche oder schrift-
liche Leistungsüberprüfungen (Tests), Einzel-/Gruppenreferate, Referatsverschriftlichungen, Thesenpa-
piere, Lesetagebücher, Statements zu Schlüsseltexten, das Erstellen eines Analyserasters zum Lesen von 
Texten, Projektberichte, Forschungsberichte, Protokolle, Essays, Kommentare, Rezensionen, kleinere 
Hausarbeiten, Dokumentationen, das Erstellen von Dossiers, Gruppengespräche, Moderationen, die Teil-
nahme an Exkursionen, die Entwicklung von Exposés für eine empirische Studie, das Durchführen von Fall-
studien zu Übungszwecken, das Erstellen von Multimedia-Präsentationen (Film, Hörfunkbeitrag, PC-Prä-
sentation etc.), das Erstellen eines Interviewleitfadens, das Führen von Interviews, das Erstellen eines 
Forschungsdesigns inkl. Theorie und Methode, Daten-Erhebung, die Analyse und Interpretation statisti-
schen Datenmaterials, die Teilnahme an Fallstudien, Planspielen oder Simulationen, die Entwicklung von 
Trainingskonzepten sowie die Entwicklung von IT-Komponenten (z.B. Computersoftware). Studien- bzw. 
Prüfungsleistungen sollen in der durch die fachlichen Anforderungen gebotenen Sprache erbracht wer-
den. Diese wird von der/dem Veranstalter*in zu Beginn der Veranstaltung, innerhalb derer die Studien- 
bzw. Prüfungsleistungen zu erbringen ist, bekannt gemacht. 

 
(3) Die Modulbeschreibungen bestimmen die Prüfungsleistungen des jeweiligen Moduls in Art, Dauer und 
Umfang; sie sind Bestandteil der Bachelorprüfung. Prüfungsleistungen können auf einzelne Lehrveran-
staltungen oder mehrere Lehrveranstaltungen eines Moduls oder auf ein ganzes Modul bezogen sein. 

 

(4) Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und nicht prüfungsrelevanten Studienleistung setzt die vor-
herige Anmeldung zu ihr voraus. Die Fristen für die Anmeldung werden zentral durch Aushang oder auf 
elektronischem Wege bekannt gemacht. Erfolgte Anmeldungen können innerhalb der Frist gemäß Satz 2 
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ohne Angabe von Gründen schriftlich oder elektronisch beim Prüfungsamt zurückgenommen werden (Ab-
meldung). Werden Veranstaltungen/Module von anderen Fächern angeboten, können abweichende Fris-
ten für die An- und Abmeldung gelten; näheres regelt die Modulbeschreibung. 

 
(5) Die in Absatz 2 genannten Prüfungsarten können auch softwaregestützt in elektronischer Form oder 
in Form von elektronischer Kommunikation durchgeführt und ausgewertet werden; die Festlegung wird von 
der*m Dozenten*in rechtzeitig zu Beginn der Veranstaltung in geeigneter Weise bekannt gegeben. Sofern 
eine solche Prüfung den Charakter eines Prüfungsgesprächs auf- weist, finden die Regelungen zu mündli-
chen Prüfungsleistungen mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Festlegung nach Satz 1 
nur mit schriftlichen Einverständnis der*s betroffenen Studierenden sowie der beteiligten Prüfer*innen 
bzw. Beisitzer*in erfolgen darf; in den übrigen Fällen finden die Regelungen zu schriftlichen Prüfungsleis-
tungen entsprechende Anwendung. 

§ 13 
Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) Die Prüfung von Leistungen kann in elektronischer Form erfolgen. In schriftlichen Prüfungen können 
Aufgaben mit freien und gebundenen Antwortformaten gestellt werden. 

 
(2) Prüfungsaufgaben müssen auf die für das Modul erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen abge-
stellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Die Prüfungsergebnisse sollten für die Prüf-
linge transparent sein. Bei der Erstellung von Prüfungsaufgaben mit gebundenem Antwortformat ist vorab 
festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden, und bei der Erstellung von Prüfungsauf-
gaben mit freiem Antwortformat sollte der Erwartungshorizont zutreffender Antworten abgesteckt sein. 
Vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses ist nochmals zu prüfen, ob die Prüfungsaufgaben den in 
der Modulbeschreibung geforderten Kenntnissen und Kompetenzen entsprechen. Ergibt diese Prüfung, 
dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind oder Anforderungen stellen, die die in der Modulbeschrei-
bung geforderten Kenntnisse und Kompetenzen übersteigen, so sind diese Aufgaben so zu berücksichti-
gen, dass kein Prüfling benachteiligt wird. 

 
(3) Eine Prüfung, die vollständig im Antwort-Wahl-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, wenn der Prüf-
ling mindestens 50 Prozent der zu erreichenden Punkte erzielt hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling er-
reichten Punkte um nicht mehr als 5 Prozent die durchschnittliche Punktzahl aller an der betreffenden 
Prüfung teilnehmenden Prüflinge unterschreitet. 

 
(4) Für Prüfungsleistungen, die nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden, gelten die 
oben aufgeführten Bedingungen analog. Die Gesamtnote wird aus dem gewogenen arithmetischen Mittel 
des im Antwort-Wahl-Verfahren absolvierten Prüfungsteils und des anderen Anteils gebildet. Gewich-
tungsfaktoren sind dabei die Punkte der jeweiligen Anteile an der Gesamtpunktzahl. 

 

§ 14 
Die Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen 
Zeit ein Problem mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzu-
stellen. Sie soll einen Umfang von 12.000 bis 15.000 Wörtern nicht unter- bzw. überschreiten. Die Ba-
chelorarbeit wird in deutscher Sprache verfasst. Zusätzlich muss eine französische Zusammenfassung der 
Bachelorarbeit im Umfang von 4.000 Wörtern hinzugefügt werden. 

 
(2) Die Arbeit muss ein Titelblatt, eine Inhaltsübersicht und ein Quellen- und Literaturverzeichnis enthal-
ten. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen 
in jedem Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung kenntlich gemacht werden. Der/die Kandidat*in 
fügt der Arbeit eine schriftliche Versicherung hinzu, dass sie/er die Arbeit selbständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat; die 
Versicherung ist auch für Tabellen, Skizzen, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. abzugeben. 
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(3) Da die Bachelorarbeit im dritten Studienjahr verfasst wird, gelten für die Prüfungsorganisation die Re-
gelungen von Sciences Po Lille soweit nicht in Absatz 4 festgelegt.  

(4) Die Bachelorarbeit ist eine deutsch-französische Abschlussprüfung und wird daher von ei- nem*r an 
der WWU Münster tätigen Dozent*in und einem Mitglied des Lehrkörpers von Sciences Po Lille gemeinsam 
betreut. Die Endnote der Arbeit setzt sich jeweils zur Hälfte aus der Note der beiden Gutachter*innen zu-
sammen. Die Noten der an der WWU Münster tätigen Gutachter*innen werden gemäß dieser Prüfungsord-
nung gebildet und mit den Noten der Gutachter*innen vom Sciences Po Lille gemäß § 19 Abs. 9 zur Ba-
chelorarbeitsnote berechnet. Diese Gesamtnote wird im Anschluss an Sciences Po Lille übermittelt und 
für die Berechnung der Gesamtnote des dritten Jahres gemäß § 19 Abs. 6 genutzt. 

 
(5) Sciences Po Lille übermittelt der WWU Münster die Titel der Bachelorarbeiten und die kumulierten 
Endnoten. 

 

§ 15 
Prüfer*innen, Beisitzer*innen 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt für die Prüfungsleistungen, Studienleistungen und die Bachelorarbeit 
die Prüfer*innen sowie, soweit es um mündliche Prüfungen geht, die Beisitzenden. 

 
(2) Prüfer*in kann jede gemäß § 65 Absatz 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, soweit nicht zwin-
gende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die Prüfungsleistung, Studienleis-
tung beziehungsweise die Bachelorarbeit bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. 
Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 
(3) Zum/zur Beisitzer*in kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige Bachelorprüfung oder eine 
gleich- oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 

 
(4) Die Prüfer*innen und Beisitzer*innen sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. Für schriftliche Prü-
fungsleistungen können Korrekturassistenten*innen im Auftrag des*r Prüfer*in Vorkorrekturen durchfüh-
ren. 

 
(5) Mündliche Prüfungen werden von einem/einer Prüfer*in in Gegenwart eines/einer Beisitzer*in abge-
legt. Vor der Festsetzung der Note hat der/die Prüfer*in den/die Beisitzer*in zu hören. Die wesentlichen 
Gegenstände und die Note der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von dem/der Prüfer*in 
und dem/der Beisitzer*in zu unterzeichnen ist. 

 
(6) Schriftliche Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen werden von einem/einer Prüfer*in bewertet. 
Für die Bewertung der Bachelorarbeit gilt § 14. 

 
(7) Schriftliche und mündliche Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines dritten Versuchs gemäß § 18 
Absatz 2 Satz 1 abgelegt werden, sind von zwei Prüfer*innen zu bewerten. Die Note errechnet sich in die-
sem Fall als arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. § 19 Absatz 4 Sätze 4 und 5 finden 
entsprechende Anwendung. 

 
(8) Studierende des gleichen Studiengangs können an mündlichen Prüfungen als Zuhörer*innen teilneh-
men, sofern nicht ein/eine Kandidat*in widerspricht. Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Beratung 
und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den/die Kandidat*in. 

 

§ 16 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 
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(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen Studiengang an anderen Hochschulen im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, es sei denn, dass 
hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen, wesentliche Unterschiede fest- gestellt werden; eine Prü-
fung der Gleichwertigkeit findet nicht statt. Dasselbe gilt für Studien- und Prüfungsleistungen, die in an-
deren Studiengängen der Westfälischen Wilhelms-Universität oder anderer Hochschulen im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes erbracht worden sind. 

 
(2) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der Studierenden muss in ein 
Fachsemester eingestuft werden, dessen Zahl sich aus dem Umfang der durch die Anerkennung erworbe-
nen Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt er-
werbbaren Leistungspunkten ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester ab-
gerundet, ansonsten wird aufgerundet. 

 
(3) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fernstudien, 
in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund entwickelten Fernstudienein-
heiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien, in Studiengängen an ausländischen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 
HG erbracht worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 
(4) Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, ist ein Ver-
gleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte Leistung vorausgesetzt worden 
sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die anerkannt werden soll. Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für Studien- und Prü-
fungsleistungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind die von der Kultusminis-
terkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im 
Übrigen kann bei Zweifeln an der Vergleichbarkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen ge-
hört werden. 

 
(5) Studierende, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in einem höheren 
Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt. Die Feststellungen im Zeugnis über die Ein-
stufungsprüfung sind für den Prüfungsausschuss bindend. 

 
(6) Auf Antrag können auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und Qualifikationen 
auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen zu einem Umfang von bis zu der Hälfte der zu erbringenden 
Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt werden, sofern diese den Studien- bzw. Prüfungsleistungen, 
die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

 
(7) Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggf. die Noten – soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unver-
gleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Die Anerkennung wird im 
Zeugnis gekennzeichnet. Führt die Anerkennung von Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensyste-
men erbracht worden sind, dazu, dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul 
nicht in die Berechnung der Gesamtnote mit einbezogen. 

 
(8) Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden einzureichen. Die Un-
terlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen enthalten, die jeweils anerkannt wer-
den sollen. Bei einer Anerkennung von Leistungen aus Studiengängen sind in der Regel die entspre-
chende Prüfungsordnung samt Modulbeschreibungen sowie das individuelle Transcript of Records oder 
ein vergleichbares Dokument vorzulegen. 

 
(9) Zuständig für Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist der Prüfungsausschuss. Vor Fest-
stellungen über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorliegen wesentlicher Unterschiede sind die zuständigen 
Fachvertreter*innen zu hören. 
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(10) Die Entscheidung über Anerkennungen ist den Studierenden spätestens vier Wochen nach Stellung 
des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. Im Falle einer Ablehnung erhält 
der/die Student*in einen begründeten Bescheid. 

 

§ 17 
Nachteilsausgleich 

 
(1) Macht ein*e Student*in glaubhaft, dass er/ sie wegen einer chronischen Krankheit oder einer Behin-
derung nicht in der Lage ist, Studien- oder Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Weise abzulegen, muss der Prüfungsausschuss auf Antrag der*s Studierenden unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Chancengleichheit bedarfsgerechte Abweichungen hinsichtlich deren Form und 
Dauer sowie der Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen gestatten. Dasselbe gilt für den Fall, dass 
diese Prüfungsordnung bestimmte Teilnahmevoraussetzungen für Module oder darin zu erbringende Stu-
dien-/Prüfungsleistungen vorsieht.  
 
(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der*s Studierenden die/der Behinderten- beauf-
tragte des Fachbereichs zu beteiligen. Sollte in einem Fachbereich keine Konsultierung der*s Behinder-
tenbeauftragten möglich sein, so ist die/der Behindertenbeauftragte der Universität anzusprechen. 
 
(3) Der Nachteilsausgleich gemäß Absatz 1 wird einzelfallbezogen gewährt; zur Glaubhaftmachung einer 
chronischen Erkrankung oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden. 
Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behindertenausweise. 
 
(4) Der Nachteilsausgleich gemäß Absatz 1 soll sich, soweit nicht mit einer Änderung des Krankheits- oder 
Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Studien- und Prü-
fungsleistungen erstrecken. 
 
(5) Soweit ein*e Student*in auf Grund mutterschutzrechtlicher Bestimmungen nicht in der Lage ist, Stu-
dien- oder Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Weise abzulegen, gelten die Ab-
sätze 1 bis 3 entsprechend. 

 

§ 18 
Bestehen der Bachelorprüfung, Wiederholung 

 
(1) Die Bachelorprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 9, § 11 und § 12 sowie der Modulbe-
schreibungen alle Module des an der WWU Münster angebotenen Teils des Studiengangs, die Studien-
jahre an Sciences Po Lille sowie in diesem Rahmen die Bachelorarbeit mindestens mit der Note ausrei-
chend (4,0) (§ 19 Absatz 1) bestanden hat. Zugleich müssen 180 Leistungspunkte erworben worden sein. 

 
(2) Den Studierenden werden für das Bestehen jeder Prüfungsleistung eines Moduls im von der WWU 
Münster angebotenen Teil des Studiums drei Versuche gewährt. Wiederholungen zum Zweck der Noten-
verbesserung sind ausgeschlossen. Ist eine Prüfungsleistung eines Moduls nach Ausschöpfung der für sie 
zur Verfügung stehenden Anzahl von Versuchen nicht bestanden, ist das Modul insgesamt endgültig nicht 
bestanden. Der dritte Prüfungsversuch darf, abweichend von der jeweiligen Modulbeschreibung, als 
mündliche Prüfung durchgeführt werden. Über das Angebot einer mündlichen Prüfung als dritten Prü-
fungsversuch entscheidet der/die Prüfer*in. Die Entscheidung wird den Studierenden rechtzeitig in geeig-
neter Weise bekannt gegeben. 

 

(3) Ist ein Seminar nicht bestanden, an das eine Modulprüfung geknüpft ist, so kann die Modulprüfung 
im Rahmen der gemäß Absatz 2 bestehenden Versuche bis zu zwei Mal in einem anderen Kurs erbracht 
werden. Dabei ist der neu gewählte Kurs vollständig zu absolvieren. Stehen mehrere Wahlpflichtmodule 
zur Verfügung, kann der/die Studierende auf Antrag im Prüfungsamt ein Mal pro Wahlpflichtmodul ein 
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angefangenes Modul verwerfen und in ein anderes Modul wechseln, jedoch spätestens nach dem 1. 
Fehlversuch für die Modulprüfung. Der ggf. vorliegende Fehlversuch wird gelöscht. Nach bestandener 
Modulprüfung ist ein Wechsel nicht mehr möglich. 

 
(4) Die Bachelorarbeit wird gemäß den Regularien von Sciences Po Lille im Rahmen einer Wiederholung 
des 3. Studienjahres wiederholt. Abweichend von § 18 Absatz 2 stehen für die Bachelorarbeit nur zwei 
Versuche zur Verfügung. 

 
(5) Für die Teilnahme an und das Bestehen der Studien- und Prüfungsleistungen in den Modulen/Veran-
staltungen, die von anderen Fächern angeboten werden, gelten die dortigen Bestimmungen; näheres re-
gelt die Modulbeschreibung. 

 
(6) Ist ein Pflichtmodul, ein Studienjahr an Sciences Po Lille oder die Bachelorarbeit endgültig nicht be-
standen oder haben die Studierenden ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden und keine Mög-
lichkeit mehr, an seiner Stelle ein anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die Bachelorprüfung ins-
gesamt endgültig nicht bestanden. 

 
(7) Hat ein/eine Student*in die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihr/ihm auf Antrag 
und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung ein Zeugnis 
ausgestellt, das die erbrachten Leistungen und ggf. die Noten enthält. Das Zeugnis wird von dem/der 
Dekan*in des Fachbereichs und dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit 
dem Siegel des Fachbereichs 06 versehen. 

 

§ 19 
Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote 

 
(1) Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. Dabei sind für an der WWU Münster erbrachte Leistungen 
folgende Noten zu verwenden: 

 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt;  
3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ge-

nügt. 
 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewertung Zwi-
schenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Für nicht prü-
fungsrelevante Studienleistungen können die Modulbeschreibungen eine Benotung vorsehen. 

 
(2) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden und dem zuständigen Prü-
fungsamt spätestens eine Woche, die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen spätestens acht 
Wochen nach Erbringung der Leistung mitzuteilen. 

 

(3) Die Bewertung von Prüfungsleistungen und der Bachelorarbeit wird den Studierenden auf elektroni-
schem Wege oder durch einen schriftlichen Bescheid bekannt gegeben. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe 
ist zu dokumentieren. Die Bekanntgabe auf elektronischem Wege erfolgt innerhalb des von der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität bereitgestellten elektronischen Prüfungsverwaltungssystems. Sofern ein 
schriftlicher Bescheid über Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen ergeht, geschieht dies durch öf-
fentliche Bekanntgabe einer Liste auf den dafür vorgesehenen Aushangflächen derjenigen wissenschaft-
lichen Einrichtung, der die Aufgabensteller*in der Prüfungsleistung angehört. Die Liste bezeichnet die 
Studierenden, die an der jeweiligen Prüfungsleistung teilgenommen haben, durch Angabe der Matrikel-
nummer und enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung. Studierenden, die eine Prüfungsleistung auch im 
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letzten Versuch nicht bestanden haben, wird die Bewertung individuell durch schriftlichen Bescheid zu-
gestellt; der Bescheid enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

 
(4) Für jedes Modul wird aus den Noten der ihm zugeordneten Prüfungsleistungen eine Note gebildet. Ist 
einem Modul nur eine Prüfungsleistung zugeordnet, ist die mit ihr erzielte Note zugleich die Modulnote. 
Sind einem Modul mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet, wird aus den mit ihnen erzielten Noten die 
Modulnote gebildet; die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen gehen grundsätzlich in die Note für das 
Modul mit dem Gewicht ihrer Leistungspunkte ein, es sei denn in den Modulbeschreibungen ist das Ge-
wicht geregelt, mit denen die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen in die Modulnote eingehen. Bei der 
Bildung der Modulnote werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne Rundung gestrichen. Die Mod-
ulnote lautet bei einem Wert 

 
bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5 = gut; 
von 2,6 bis 3,5 = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0 = ausreichend; 
über 4,0 = nicht ausreichend. 

 

(5) Um die Anerkennung im Rahmen des gemeinsamen Studiengangs zwischen Sciences Po Lille und 
WWU Münster (double degree) sicherzustellen, wird die über 60 ECTS gebildete Durchschnittsnote des 2. 
Studienjahres direkt an die Verwaltung von Sciences Po Lille weitergeleitet. Die Verwaltung von Sciences 
Po Lille leitet zum Zweck der Anerkennung an der WWU die über 60 ECTS gebildeten Durchschnittsnoten 
des jeweiligen 1. und 3. Studienjahres an das Prüfungsamt der WWU Münster weiter.  

(6) Aus den Noten der Module und der Studienjahre an Sciences Po Lille wird eine Gesamtnote gebildet. 
Die Note der Bachelorarbeit (gemäß § 19 Abs. 9) wird mit einem Anteil von 5,5 % zu den restlichen Noten 
des dritten Jahres (gemäß § 19 Abs. 8) zu einer Gesamtnote berechnet. Die Modulbeschreibungen regeln 
das Gewicht, mit dem die Noten der einzelnen Module in die Berechnung der Gesamtnote eingehen. De-
zimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote lautet bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5 = sehr 
gut; von 1,6 bis 2,5 = gut; 
von 2,6 bis 3,5 = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0 = ausrei-
chend; über 4,0 = nicht aus-
reichend. 

 
(7) Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 5 wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine relative Be-
wertung nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. 

 
(8) Für die Umrechnung französischer Noten in das Notensystem dieser Prüfungsordnung gilt folgender 
Schlüssel: 
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Dt. Note Frz. Note Dt. Note Frz. 
Note 

Dt. Note Frz. Note Dt. Note Frz. Note 

1,0  
 
 

A = 1,0 

1,7  
 
 
 
 
 

B = 2,0 

2,9  
 
 
 
 
 

C= 3,0 

5,0 D 
1,1 1,8 3,0 5,0 E 
1,2 1,9 3,1  

1,3 2,0 3,2 
1,4 2,1 3,3 
1,5 2,2 3,4 
1,6 2,3 3,5 

 2,4 3,6 
2,5 3,7 
2,6 3,8 
2,7 3,9 
2,8 4,0 

 
(9) Für die Umrechnung der Bachelorarbeit im dritten Jahr gilt folgender Schlüssel: 

0) 16,0 bis 20,0 = 
1,0 

1) 15,9 = 1,0 
2) 15,8 = 1,1 
3) 15,7 = 1,1 
4) 15,6 = 1,2 
5) 15,5 = 1,2 
6) 15,4 = 1,2 
7) 15,3 = 1,3 
8) 15,2 = 1,3 
9) 15,1 = 1,4 
0) 15,0 = 1,4 
1) 14,9 = 1,4 
2) 14,8 = 1,5 
3) 14,7 = 1,5 
4) 14,6 = 1,6 

14,5 = 1,6 
14,4 = 1,6 
14,3 = 1,7 
14,2 = 1,7 
14,1 = 1,8 
14,0 = 1,8 
13,9 = 1,8 
13,8 = 1,9 
13,7 = 1,9 
13,6 = 2,0 
13,5 = 2,0 
13,4 = 2,0 
13,3 = 2,1 
13,2 = 2,1 
13,1 = 2,2 

13,0 = 2,2 
12,9 = 2,2 
12,8 = 2,3 
12,7 = 2,3 
12,6 = 2,4 
12,5 = 2,4 
12,4 = 2,4 
12,3 = 2,5 
12,2 = 2,5 
12,1 = 2,6 
12,0 = 2,6 
11,9 = 2,6 
11,8 = 2,7 
11,7 = 2,7 
11,6 = 2,8 

11,5 = 2,8 
11,4 = 2,8 
11,3 = 2,9 
11,2 = 2,9 
11,1 = 3,0 
11,0 = 3,0 
10,9 = 3,1 
10,8 = 3,2 
10,7 = 3,3 
10,6 = 3,4 
10,5 = 3,5 
10,4 = 3,6 
10,3 = 3,7 
10,2 = 3,8 
10,1 = 3,9 
10,0 = 4,0 

 

Die kumulierten Noten der Studienjahre an Sciences Po Lille werden von der WWU Münster 
anhand des Schlüssels umgerechnet. Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung 
gestrichen. Gutachter*innen an Sciences Po Lille benoten Prüfungsleistungen grundsätzlich 
in französischer Notation.“ 

 

§ 20 
Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

 
(1) Haben die Studierende das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen, erhalten sie über die Ergeb-
nisse ein Zeugnis. In das Zeugnis werden aufgenommen: 
a) die Note der Bachelorarbeit, 
b) das Thema der Bachelorarbeit, 
c) die Gesamtnote der Bachelorprüfung, 
d) die bis zum erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums benötigte Fachstudiendauer 
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einschließlich der Fachsemester an Sciences Po Lille. 
 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. In der 
Regel wird die letzte Prüfung an Sciences Po Lille erbracht, das der WWU Münster den Tag der letzten 
Prüfung mitteilt. 

 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Studierenden eine Bachelorurkunde mit dem Datum des Zeug-
nisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades gemäß § 3 beurkundet. 

 
(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 

 
(5) Das Bachelorzeugnis und die Bachelorurkunde werden von dem/der Dekan*in des Fachbereichs 06 
„Erziehungs- und Sozialwissenschaften“ und der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
zeichnet und mit dem Siegel des Fachbereichs versehen. 

 

§ 21 
Diploma Supplement mit Transcript of Records 

 
(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Bachelorstudiums wird den Absolvent*innen ein Diploma 
Supplement mit Transcript of Records ausgehändigt. Das Diploma Supplement informiert über den indi-
viduellen Studienverlauf, besuchte Lehrveranstaltungen und Module, die während des Studiums erbrach-
ten Leistungen und deren Bewertungen und über das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studi-
engangs. 

(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz herausgege-
benen Empfehlungen erstellt. 
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§ 22 
Einsicht in die Studienakten 

 
Den Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in die Arbeiten, die 
Gutachten der Prüfer*innen und in die entsprechenden Protokolle gewährt. Das Anfertigen einer Kopie 
oder einer sonstigen originalgetreuen Reproduktion im Rahmen der Akteneinsicht ist grundsätzlich zuläs-
sig. Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prü-
fungsleistung über das Prüfungsamt beim Prüfungsausschuss zu stellen. Das Prüfungsamt bestimmt im 
Auftrag des Prüfungsausschusses Ort und Zeit der Einsichtnahme. § 29 VwVfG NRW bleibt unberührt. 

 

§ 23 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die Studierenden ohne 
triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu der Prüfung erscheinen oder wenn die Studierenden 
nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prü-
fungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungsfrist erbracht wird. Als triftiger Grund kom-
men insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von Fristen des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder die Pflege oder Versorgung des Ehegatten, der/des einge-
tragenen Lebenspartner*in oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwä-
gerten, wenn diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 

 
(1a) Sofern die Westfälische Wilhelms-Universität eine Studierende gemäß den Bestimmungen des Mut-
terschutzgesetzes nicht im Rahmen ihrer Ausbildung tätig werden lassen darf, ist die Durchführung von 
Prüfungen unzulässig. 

 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der/des 
Studierenden kann der Prüfungsausschuss ein ärztliches Attest verlangen. Erkennt der Prüfungsaus-
schuss die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. Erhält die/der Studie-
rende innerhalb von vier Wochen nach Anzeige und Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die 
Gründe als anerkannt. 

 
(3) Der Prüfungsausschuss oder die/der Vorsitzende kann für den Fall, dass eine krankheitsbedingte Prü-
fungsunfähigkeit geltend gemacht wird, jedoch zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die 
eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich oder einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen las-
sen, unter den Voraussetzungen des § 63 Abs. 7 HG ein ärztliches Attest von einer/einem Vertrauens-
ärzt*in verlangen. Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne des Satzes 1 liegen dabei insbeson-
dere vor, wenn der/die Studierende mehr als vier Versäumnisse oder mehr als zwei Rücktritte gemäß Ab-
satz 1 zu derselben Prüfungsleistung mit krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit begründet hat. Die 
Entscheidung ist der/dem Studierenden unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie von mindestens 
drei Vertrauensärztinnen/Vertrauensärzten der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, unter denen 
er/sie wählen kann, mitzuteilen. 

 
(4) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung oder der Bachelorarbeit durch Täu-
schung, zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Leis-
tung als nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wer die Abnahme einer 
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Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder Aufsichtführenden in der Regel nach Ab-
mahnung von der Fortsetzung der Erbringung der Einzelleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt 
die betreffende Prüfungsleistung als nicht erbracht und mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwer-
wiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die/den Studierenden von der Bachelorprüfung insgesamt 
ausschließen. Die Bachelorprüfung ist in diesem Fall endgültig nicht bestanden. Die Gründe für den Aus-
schluss sind aktenkundig zu machen. 

 
(5) Eine schriftlich erbrachte Prüfungsleistung darf nicht identisch – auch nicht auszugsweise oder über-
setzt – für eine andere Prüfungsleistung oder als Teil der Bachelorarbeit eingereicht werden. Geschieht 
dies, kommt Absatz (4) zum Tragen. 

 
(6) Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen vom Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor einer Entscheidung ist 
den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 

§ 24 
Ungültigkeit von Einzelleistungen 

 
(1) Hat die/der Studierende bei einer Prüfungsleistung oder der Bachelorarbeit getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
das Ergebnis und ggf. die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen bzw. die Bachelorarbeit, bei deren Er-
bringen die/der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und diese Leistungen ganz oder 
teilweise für nicht bestanden erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne dass 
die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen der Prüfungs-
leistung bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat die/der Studierende die Zulassung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass die/der Stu-
dierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des Moduls bekannt, wird 
dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(4) Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in den Studiengang und damit für die Zulassung zur 
Bachelorprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird dieser 
Mangel erst nach der Aushändigung des Bachelorzeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Be-
stehen der Bachelorprüfung geheilt. Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 

 
(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 
(6) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggf. wird ein neues Zeugnis erteilt. Eine Entscheidung nach 
Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
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Der Rektor 

 

§ 25 
Aberkennung des Bachelorgrades 

 
Die Aberkennung des Bachelorgrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch 
Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gege-
ben angesehen worden sind. § 24 gilt entsprechend. Zuständig für die Entscheidung ist der Prüfungsaus-
schuss. 

 

§ 26 
Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die ab dem WS 
2018/19 an der WWU in den Bachelorstudiengang Internationale und Europäische Governance einge-
schrieben werden. 

 
(2) Studierende, die vor dem Wintersemester 2017/18 zum Bachelorstudiengang Internationale und Eu-
ropäische Governance zugelassen wurden, können auf Antrag in den Anwendungsbereich dieser Prü-
fungsordnung wechseln. Der Antrag ist beim Prüfungsamt zu stellen. Die Antragstellung ist unwiderruflich. 
Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen einschließlich erzielter Fehlversuche werden bei ei-
nem Wechsel in diese Prüfungsordnung übernommen, wenn und soweit die Leistungen einander entspre-
chen. 

 
(3) Das Studium nach der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Internationale und Europäische 
Governance vom 06.06.2014 kann letztmalig im Sommersemester 2020 abgeschlossen werden. Studie-
rende, die ihr Studium bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgreich abgeschlossen haben, werden in den 
Anwendungsbereich dieser Prüfungsordnung überführt. Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistun-
gen einschließlich erzielter Fehlversuche werden bei einem Wechsel in diese Prüfungsordnung übernom-
men, wenn und soweit die Leistungen einander entsprechen. 

 
 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs 06 Erziehungswissen-
schaft und Sozialwissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 16. Mai 2018. Die vorste-
hende Ordnung wird hiermit verkündet. 

 
Münster, den 28. Juni 2018 

 
 
 

Prof. Dr. Johannes Wessels 
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Studienprogramm im 1. und 2. Fachsemester an Sciences Po Lille 
Generelles zu den Modulen an Sciences Po Lille 

Sciences Po Lille ist eine systemakkreditierte Institution, die die Programmstrukturen eigenständig und 
in anderen Zeiträumen als an der WWU Münster verändern kann. Gleichzeitig gibt es dort keine Modul-
beschreibungen gemäß den deutschen Vorgaben, weshalb hier die generellen Inhalte beschrieben wer-
den. Eine Darstellung der Kurse in Form einer Modulbeschreibung gemäß der Rahmenvorgaben der Kul-
tusministerkonferenz wird von der Studienkoordination der WWU Münster daher auf der Webseite des 
Studiengangs veröffentlicht und im Falle von Veränderungen der Liller Studieninhalte aktualisiert. 
 

Studienprogramm im 1. und 2. Fachsemester an Sciences Po Lille 
Die Studierenden absolvieren 60 ECTS an Sciences Po Lille im Studienprogramm der „filière franco-alle-
mande“. Davon entfallen aktuell jeweils 10 auf Wirtschaftswissenschaften, Recht, Geschichte und Politik-
wissenschaft, 12 auf den Spracherwerb in der Partnersprache und in Englisch. Die restlichen 8 ECTS belegt 
eine Schwerpunkteinheit, in der unter anderem ein Seminar zur Geschichte der deutsch- französischen 
Beziehungen und eine Vorlesung zu aktuellen europäischen und internationalen Fragen unterrichtet wer-
den. In Wirtschaftswissenschaften, Recht, Geschichte und Politikwissenschaft werden jeweils Vorlesun-
gen mit Übungen in kleineren Gruppen kombiniert. 
Die Einheit zu den Wirtschaftswissenschaften vermittelt den Studierenden die grundlegenden Problem-
stellungen dieser Disziplin. Dabei wird eine multidisziplinäre Perspektive angewendet: es geht darum, ein 
sozial- und wirtschaftswissenschaftliches Verständnis von Akteuren, Prozessen und Institutionen der 
Wirtschaft zu artikulieren. 
Die Einführung in die Rechtswissenschaft vermittelt den Studierenden die grundlegenden Mechanismen 
des juristischen Fachgebiets. In einem zweiten Schritt sollen sich die Studierenden durch die Vorlesung 
„Politische Institutionen im Vergleich“ den wichtigsten Konzepten des Verfassungsrechts annähern und 
gleichzeitig für die Rechtsvergleichung und die Untersuchung ausländischer Rechtssysteme sensibilisiert 
werden. 
Im Fach Geschichte wird eine Einführung in die neuzeitliche Geschichte mit einem besonderen Fokus auf 
den europäischen Raum unterrichtet. Der Kurs behandelt die Geschichte des 19. Jahrhunderts. Behandelt 
werden sowohl die politischen, sozialen als auch kulturellen Aspekte dieses Abschnitts der Geschichte. 
In Politikwissenschaft sollen sich die Studierenden mit einigen theoretischen Grundbegriffen der Politik-
wissenschaft (Macht, Herrschaft, Legitimität, Staat, Regime, usw.) vertraut machen. Im ersten Semester 
liegt der Fokus auf der politischen Ordnung. Im zweiten Semester steht das Konzept des politischen Sys-
tems im Fokus: Systemformen, soziales, ökonomisches und kulturelles Umfeld, Beziehung zur Zivilgesell-
schaft, Rolle von Interessengruppen, Profil des politischen Personals und Verhaltensmuster der Bürger*in-
nen. 
Der Sprachunterricht sieht einen verstärkten Unterricht in Deutsch oder Französisch sowie einen ver-
pflichtenden Englischkurs vor. Der Unterricht in Deutsch oder Französisch vermittelt einerseits die Sprach-
methodik mit dem Ziel einer nuancierten Sprachbeherrschung, andererseits Kultur- und Landeskunde des 
jeweiligen Partnerlandes. 
Die Regularien für Studium und Prüfungen werden den Studierenden zu Beginn des Studienjahres von 
Sciences Po Lille bekannt gegeben. Die Durchschnittsnote des ersten Studienjahres bildet 33,33% der 
Gesamtnote. 
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Studienprogramm im 3. und 4. Fachsemester 
 
 

Studiengang Bachelor Internationale und Europäische Governance 

Modul Grundlagen der Politikwissenschaft 

Modulnummer BIEG 1 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der Stud-
ierenden 3 

Leistungspunkte (LP)/ 
Workload (h) insgesamt 7LP / 210h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls Pflichtmodul 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 

Einführung in die Disziplin der Politikwissenschaft mit einem Schwerpunkt auf dem politischen System Deutsch-
lands 

Lehrinhalte des Moduls 
Die auf eine Semesterwochenstunde angelegte Einführungsvorlesung ist als Orientierungsveranstaltung zu Be-
ginn des Studiums konzipiert. Sie vermittelt einen Überblick über die Politikwissenschaft, ihre leitenden Frage-
stellungen, ihre zentralen Begriffe und gedanklichen Ordnungsschemata. Zudem erörtert sie knapp die Entwick-
lung der Politikwissenschaft als sozialwissenschaftliche Disziplin in Deutschland und im internationalen Kontext, 
geht auf ihr derzeitiges Selbstverständnis ein und versteht sich schließlich auch als Orientierung für das weitere 
Bachelorstudium, indem sie auf die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens eingeht. Dabei nimmt sie Re-
kurs auf aktuelle Forschungsvorhaben am Münsteraner Institut für Politikwissenschaft, um den Studierenden 
mögliche Schwerpunktsetzungen im Studium zu illustrieren. 
Die Grundkursvorlesung „Politisches System der BRD“ vermittelt grundlegende Kenntnisse über Staat und Insti-
tutionen, das Rechtssystem und zentrale politische Akteure im politischen System, sowie die Rolle des Födera-
lismus in der Bundesrepublik Deutschland. Polity- und Politics-Dimensionen stehen im Mittelpunkt der Vorle-
sung und des ihr zugeordneten Tutoriums. Dabei wird auf die besondere Bedeutung der Globalisierung für das 
politische System der Bundesrepublik einschließlich der wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte eingegangen. 
Mit der Betonung von Entgrenzung und Verflechtung wird zugleich die Brücke zur Internationalen Politik und zur 
vergleichenden Politikwissenschaft geschlagen. Der Kurs hat damit auch eine propädeutische Funktion, indem 
er zentrale politikwissenschaftliche Begrifflichkeiten am Beispiel des politischen Systems der Bundesrepublik 
Deutschland verdeutlicht. 

Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Die Studierenden kennen zentrale Begrifflichkeiten und leitende Fragestellungen der Disziplin. Sie werden mit 
den Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens vertraut gemacht. Die Studierenden kennen rechtliche, wirtschaft-
liche, soziale und sozio-kulturelle Grundlagen des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Sie 
sind in der Lage, die Aufbau- und Ablauforganisation des politischen Systems in ihren Grundzügen zu analysie-
ren, zu beschreiben und zu erklären. Sie können die Globalisierung im Hinblick auf ihre 
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3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 
 

Nr. 
 
Typ 

 
Lehrveranstaltung Sta- 

tus 

 
LP 

Workload 
Präsenzzeit/ 
SWS Selbststudium 

1 V Einführung in die Politikwissenschaft P 2 15h / 1 SWS 45h 
2 V Grundkurs Politisches System der BRD P 2 30h / 2 SWS 30h 

3 T Tutorium zum Grundkurs Politisches 
System der BRD P 3 30h / 2 SWS 60h 

Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Moduls --- 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/MTP Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

Gewichtung 
Modulnote 

MAP Klausur 90min 2 100% 
Studienleistung(en) 

Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

 

Teilnahme an einer Bibliotheksführung sowie ggf. eine weitere 
Studienleistung nach näherer Bestimmung durch den/die ver-
antwortliche Lehrende. 

 
In den Tutorien sind, nach näherer Bestimmung durch die ver-
antwortlichen Lehrenden, bis zu zwei Studienleistungen vorge-
sehen. Die Studienleistungen sind zu Beginn der Tutorien in An-
zahl, Art und Dauer festzulegen in der Form von Referaten (bis 
zu 30 Minuten), der Teilnahme an Gruppenaufgaben, dem Ab-
fassen von Rezensionen, Essays und Thesenpapieren (bis zu 
600 Wörter) oder vergleichbaren seminartypischen Aufgaben 
nach Maßgabe von §12(2) der Prüfungsordnung. 

 
 
 
 

(nebenstehend) 

1 
 
 

3 

 

Gewichtung der Modulnote für 
die Fachnote 7/180 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnahme-
voraussetzungen --- 

Vergabe von Leistung-
spunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul ins-
gesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und 
Studienleistungen bestanden wurden. 

Regelungen 
zur Anwesen-
heit 

Die regelmäßige Teilnahme an Vorlesung und Tutorium wird empfohlen. 

 

6 Angebot des Moduls 

Bedeutung für das politische System einordnen und bewerten. Darüber hinaus sind in der Lage, Texte zu ausge-
wählten Aspekten des politischen Systems eigenständig zu erfassen. 
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Turnus / Taktung Jedes Wintersemester 
Modulbeauftragte/r PD Dr. Matthias Freise 
Anbietende Lehrein-
heit(en) 

Fachbereich 06 – Institut für Politikwissenschaft 

 

7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen 
Studiengängen --- 

Modultitel englisch Foundations of political science 
Modultitel französisch Fondements du science politique 

Englische Übersetzung der 
Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Introduction to Political Science 
LV Nr. 2: The Political System of Germany 
LV Nr. 3: Tutorial: The Political System of Germany 

 

8 Sonstiges 
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Studiengang Bachelor Internationale und Europäische Governance 

Modul Politische Theorie 

Modulnummer BIEG 2 

 
1 Basisdaten 

Fachsemester der Stud-
ierenden 3 

Leistungspunkte (LP)/ 
Workload (h) insgesamt 5LP / 150h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls Pflichtmodul 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 

Einführung in grundlegende politikwissenschaftliche Theorien, Ideen und Begriffe 

Lehrinhalte des Moduls 
Die Politische Theorie befasst sich mit den wissenschaftstheoretischen, begrifflichen und theoretischen Grund-
lagen der Politikwissenschaft sowie mit der Erklärung, dem Entwurf und der Kritik politischer Ordnungen, Insti-
tutionen und Verfahren einschließlich der ihnen zu Grunde liegenden Rechtfertigungsgründe. Das Modul vermit-
telt Kenntnisse zentraler analytischer und normativer Grundbegriffe und Konzepte sowie klassischer und aktuel-
ler analytischer und normativer theoretischer Konzepte und Ansätze der Politikwissenschaft. Es werden politi-
sche Ideen, Orientierungen, Einstellungen und Werte(-systeme) thematisiert und diskutiert. Das Tutorium vertieft 
die Inhalte der Vorlesung. 

Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Der Grundkurs Politische Theorie ermöglicht durch den Blick auf die Ideengeschichte das Bewusstsein für die 
Kontingenz aktueller politikwissenschaftlicher Analyse. Die Studierenden erlernen die Grundlagen theoretischen 
Arbeitens und erwerben Kenntnisse zentraler analytischer und normativer Grundbegriffe und Konzepte sowie 
klassischer und aktueller analytischer und normativer theoretischer Konzepte und Ansätze der Politikwissen-
schaft. Zudem erwerben sie die Fähigkeit zur Beurteilung und kritischen Diskussion theoretischer 
politikwissenschaftlicher Ansätze. 

 

3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 
 

Nr. 
 
Typ 

 
Lehrveranstaltung Sta- 

tus 

 
LP 

Workload 
Präsenzzeit/ 
SWS Selbststudium 

1 V Grundkurs Politische Theorie P 2 30h / 2SWS 30h 

2 T Tutorium zum Grundkurs Politische 
Theorie P 3 30h / 2SWS 60h 

Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Moduls --- 
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4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/MTP Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

Gewichtung 
Modulnote 

MAP Klausur 90min 1 100% 
Studienleistung(en) 

Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

 

In den Tutorien sind, nach näherer Bestimmung durch die ver-
antwortlichen Lehrenden, bis zu zwei Studienleistungen vor-
gesehen. Die Studienleistungen sind zu Beginn der Tutorien in 
Anzahl, Art und Dauer festzulegen in der Form von Referaten 
(bis zu 30 Minuten), der Teilnahme an Gruppenaufgaben, dem 
Abfassen von Rezensionen, Essays und Thesenpapieren (bis 
zu 600 Wörter) oder vergleichbaren 
seminartypischen Aufgaben nach Maßgabe von §12(2) der 
Prüfungsordnung. 

 
 
 

(nebenstehend) 

 
 
 

2 

 

Gewichtung der Modulnote 
für die Fachnote 5/180 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnahme-
voraussetzungen --- 

Vergabe von Leistung-
spunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul ins-
gesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und 
Studienleistungen bestanden wurden. 

Regelungen zur 
Anwesenheit Die regelmäßige Teilnahme an Vorlesungen und Tutorium wird empfohlen. 

 

6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung Jedes Wintersemester 
Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Ulrich Willems 
Anbietende Lehrein-
heit(en) 

Fachbereich 06 – Institut für Politikwissenschaft 

 

7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen 
Studiengängen 

Zwei-Fach-Bachelor Politikwissenschaft, Bachelor Politik und Recht, Bachelor 
Politik und Wirtschaft, Bachelor Public Governance across Borders 

Modultitel englisch Political Theory 
Modultitel französisch Théorie politique 
Englische Übersetzung der 
Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Basic course Political Theory 
LV Nr. 2: Tutorial to basic course Political Theory 

 

8 Sonstiges 
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Studiengang Bachelor Internationale und Europäische Governance 

Modul Methoden der Politikwissenschaft 

Modulnummer BIEG 3 

 
1 Basisdaten 

Fachsemester der Stud-
ierenden 3 und 4 

Leistungspunkte (LP)/ 
Workload (h) insgesamt 8LP / 240h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls Pflichtmodul 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 
 

Erlernen und Einübung der methodologischen Grundlagen der Politikwissenschaft 

Lehrinhalte des Moduls 
Das Modul führt Studierenden in die Methoden der empirischen Sozialforschung ein. Die Studierenden bekom-
men die Möglichkeit, diese intensiv zu üben. Die Vorlesung Methoden I vermittelt Grundbegriffe und Geschichte 
der empirischen Sozialforschung, theoretische Grundlagen des empirischen Forschungsprozesses, methodolo-
gische Grundlagen des qualitativen und quantitativen Paradigmas und einen Überblick über Methoden der Da-
tengewinnung mit einem Schwerpunkt auf der qualitativen empirischen Sozialforschung sowie Gütekriterien und 
Artefakten. Das Seminar Empirische Sozialforschung vertieft die Themen der Vorlesung und ermöglicht den Stu-
dierenden die vorgestellten Methoden eigenständig anhand ausgewählter Beispiele praktisch anzuwenden und 
so erste Erfahrungen in empirischer Forschung zu sammeln. Im Kolloquium diskutieren Lehrende und Lernende 
fortgeschrittene Forschungsprojekte. 

Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Die Studierenden kennen die wichtigsten erkenntnistheoretischen Grundlagen der Methoden der empirischen 
Sozialforschung. Sie verfügen über Grundwissen zu Forschungsdesigns und standardisierten Erhebungs- und 
Auswertungsverfahren aus dem Methodenkanon der empirischen Sozialforschung. Sie sind in der Lage, diese 
einzuordnen, miteinander zu vergleichen und können einschätzen, wann welche Erhebungsmethode der empiri-
schen Sozialforschung zur Beantwortung welcher Forschungsfragen adäquat eingesetzt werden kann. Sie haben 
Kenntnis über Anwendung, Durchführung und methodische Stärken und Schwächen einzelner Methoden und 
können gängige Verfahren auf einen vorgegebenen Untersuchungsgegenstand anwenden. Die Studierenden ge-
winnen Einblicke in methodische Herangehensweisen und Forschungstechniken. Sie lernen, die eigenen For-
schungsinteressen zu schärfen und erhalten Anregungen für die eigene Bachelorarbeit. Sie reflektieren und dis-
kutieren ebenfalls die theoretischen und methodischen Herangehensweisen der Forschungsprojekte ihrer Kom-
militoninnen und Kommilitonen. Dadurch sind die Studierenden in der Lage, vorliegende Daten, Quellen und 
Beobachtungen analytisch zu verarbeiten und argumentativ zu nutzen. Darüber hinaus sind die Studierenden in 
der Lage, empirische Untersuchungen methodenkritisch zu diskutieren. 
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3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 
 

Nr. 
 
Typ 

 
Lehrveranstaltung Sta- 

tus 

 
LP 

Workload 
Präsenzzeit/ 
SWS Selbststudium 

1 V Methoden I P 2 30h / 2SWS 30h 
2 S Empirische Sozialforschung P 3 30h / 2SWS 60h 
3 K Kolloquium P 3 30h / 2SWS 30h 

Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Moduls 

 
--- 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/MTP Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

Gewichtung 
Modulnote 

MP Hausarbeit 4.000 Wörter 2 100% 
Studienleistung(en) 

Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

 

Im Seminar und im Kolloquium sind, nach näherer Bestim-
mung durch die verantwortlichen Lehrenden, bis zu zwei Stu-
dienleistungen vorgesehen. Die Studienleistungen sind zu Be-
ginn des Seminars und des Kolloquiums in Anzahl, Art und 
Dauer festzulegen in der Form von Referaten (bis zu 30 Minu-
ten), der Teilnahme an Gruppenaufgaben, dem Abfassen von 
Rezensionen, Essays und Thesenpapieren (bis zu 600 Wörter) 
oder vergleichbaren seminartypischen Aufgaben nach 
Maßgabe von §12(2) der Prüfungsordnung. 

 
 
 

(nebenstehend) 

 
 
 

2 
3 

 

Gewichtung der Modulnote 
für die Fachnote 8/180 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnahme-
voraussetzungen --- 

Vergabe von Leistung-
spunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul ins-
gesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und 
Studienleistungen bestanden wurden. 

Regelungen zur 
Anwesenheit Die regelmäßige Teilnahme wird empfohlen. 

 
 

6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung Die Lehrveranstaltungen 1 und 2 werden nur im Wintersemester angeboten, das 
Kolloquium wird in jedem Semester angeboten, sollte jedoch erst nach Ab-
schluss der Lehrveranstaltungen 1 und 2 belegt werden. 

Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Christiane Frantz 
Anbietende Lehrein-
heit(en) 

Fachbereich 06 – Institut für Politikwissenschaft 
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7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen 
Studiengängen --- 

Modultitel englisch Methods 
Modultitel französisch Méthodes 

Englische Übersetzung der 
Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Methods I 
LV Nr. 2: Empirical research in the social sciences 
LV Nr. 3: Colloquium 

 

 Sonstiges 
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Studiengang Bachelor Internationale und Europäische Governance 

Modul Statistik 

Modulnummer BIEG 4 

 
1 Basisdaten 

Fachsemester der Stud-
ierenden 4 

Leistungspunkte (LP)/ Work-
load (h) insgesamt 5LP / 150h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls Pflichtmodul 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 
 

Erlernen der Grundlagen der quantitativen Analyse in den Sozialwissenschaften 

Lehrinhalte des Moduls 
Schwerpunkt der Vorlesung Statistik I ist die Deskriptive Statistik. So werden Grundlagen der quantita-
tiven Sozialforschung (Skalen, Datenmatrix, tabellarische und graphische Darstellungsformen), univa-
riate statistische Kennziffern (Lagemaße, Streuungsmaße, Konzentrationsmaße), bivariate statistische 
Kennziffern (Chi2-basierte Maße, Paarvergleiche, Kovarianz und Korrelation, PRE-Maße) sowie Gruppie-
rung und Kategorisierung von Daten behandelt. 
Das Tutorium ermöglicht eine praktische Umsetzung der Vorlesungsinhalte. 

Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Studierende kennen Maßzahlen zur Beschreibung univariater und bivariater Verteilungen für Variablen 
mit unterschiedlichen Skalenniveaus. Die Studierenden werden befähigt, statistische Daten und einfa-
che statistische Kennziffern zu lesen und zu interpretieren sowie einfache statistische Berechnungen 
selbst durchzuführen und angemessen zu dokumentieren. Sie werden zudem zur Anwendung einfacher 
statistischer Tests und Interpretation komplexer Verfahren befähigt. Darüber hinaus sind sie in der Lage 
Sekundärdaten zu interpretieren und kritisch zu diskutieren. 

 

3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 
 

Nr. 
 
Typ 

 
Lehrveranstaltung Sta- 

tus 

 
LP 

Workload 
Präsenzzeit/ 
SWS Selbststudium 

1 V Statistik I P 2 30h / 2SWS 30h 
2 T Tutorium zu Statistik I P 3 30h / 2SWS 60h 

Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Moduls --- 

 

4 Prüfungskonzeption 
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Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/MTP Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

Gewichtung 
Modulnote 

MAP Klausur 90min 1 100% 
Studienleistung(en) 

Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

 

In den Tutorien sind, nach näherer Bestimmung durch 
die verantwortlichen Lehrenden, bis zu zwei Studienleis-
tungen vorgesehen. Die Studienleistungen sind zu Be-
ginn der Tutorien in Anzahl, Art und Dauer festzulegen in 
der Form von Referaten (bis zu 30 Minuten), der Teil-
nahme an Gruppenaufgaben, dem Abfassen von Rezen-
sionen, Essays und Thesenpapieren (bis zu 600 Wörter) 
oder vergleichbaren seminartypischen Aufgaben nach 
Maßgabe von §12(2) 
der Prüfungsordnung. 

 
 
 
 

(nebenstehend) 

 
 
 
 

2 

 

Gewichtung der Modulnote 
für die Fachnote 5/180 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnahme-
voraussetzungen --- 

Vergabe von Leistung-
spunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Mo-
dul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleis-
tungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

Regelungen zur 
Anwesenheit Die regelmäßige Teilnahme an Vorlesung und Tutorium wird empfohlen. 

 

6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung Jedes Sommersemester 
Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Oliver Treib 
Anbietende Lehrein-
heit(en) 

Fachbereich 06 – Institut für Politikwissenschaft 

 

7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen 
Studiengängen 

Zwei-Fach-Bachelor Politikwissenschaft, Bachelor Politik und Recht, Ba-
chelor Politik und Wirtschaft 

Modultitel englisch Statistics 
Modultitel französisch Statistique 
Englische Übersetzung der 
Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Statistics I 
LV Nr. 2: Tutorial: Statistics I 

 

8 Sonstiges 
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Studiengang Bachelor Internationale und Europäische Governance 

Modul Internationale und Europäische Governance 

Modulnummer BIEG 5 

 
1 Basisdaten 

Fachsemester der Stud-
ierenden 3 

Leistungspunkte (LP)/ Work-
load (h) insgesamt 10LP / 300h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls Pflichtmodul 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 

Dieses Modul ist speziell für den Studiengang Internationale und Europäische Governance geschaffen 
und bietet den Studierenden einen vertieften Einstieg in die Thematik der Governance. 

Lehrinhalte des Moduls 
Zentrale Lehrinhalte des Moduls sind das Regieren im Mehrebenensystem der EU und die Entschei-
dungsfindung jenseits des Nationalstaats, die politische, wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Ak-
teure umfasst. 
Die Einführung in den europäischen Integrationsprozess widmet sich vor allem der Dynamik des Integ-
rationsverlaufs, dem Institutionengefüge der Europäischen Union nach dem Vertrag von Lissabon, der 
Transformation europäischen Regierens und dem Verhältnis der EU zu ihren Mitgliedsstaaten. Das Se-
minar behandelt außerdem verschiedene theoretische Zugänge zur Beschreibung von Prozessen des Re-
gierens im europäischen Mehrebenensystem und verdeutlicht die Herausforderungen einer demokrati-
schen Legitimierung europäischer Politik. 
Die Einführung in die Governanceforschung beschäftigt sich mit politischer Entscheidungsfindung und 
deren Durchsetzung, die über Regieren im Sinne rein staatlichen Handelns hinausgeht. Das Seminar 
beleuchtet verschiedene Felder von Governance, analysiert Akteure und untersucht den Einfluss von 
Institutionen, Strukturen und Prozessen, durch die Veränderungen im öffentlichen Raum bewirkt wer-
den. Aus dem Auftreten anderer Formen der Regulierung neben der staatlichen Steuerung ergeben sich 
zum Beispiel Fragen der Legitimation und Kontrolle von Governance Arrangements oder auch eines mög-
lichen Demokratiedefizits, die in diesem Seminar ebenfalls diskutiert werden. 

Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Der inhaltliche Fokus auf internationale und europäische Akteure, Strukturen und Prozesse des Regie-
rens sichert eine breite Wissensbasis hinsichtlich relevanter theoretischer Perspektiven, empirischer 
Entwicklungen und gesellschaftlicher Herausforderungen. Die Studierenden haben einen umfassenden 
Überblick über die mehrere Ebenen überspannenden und unterschiedliche Akteure und Strukturen in-
volvierenden Formen von politischer Entscheidungsfindung und Steuerung. Sie kennen zentrale Pro-
zesse im politischen System der Europäischen Union und können aktuelle Geschehnisse einordnen und 
erklären. 
Im Besonderen können die Studierenden auch die Bedeutung der Europäisierung für die nationalstaat-
liche Politik einschätzen, die je nach Politikfeld mit unterschiedlicher Dynamik voranschreitet. 



NICHT-AMTLICHE LESEFASSUNG  
 
 

 
 

3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 
 

Nr. 
 
Typ 

 
Lehrveranstaltung Sta- 

tus 

 
LP 

Workload 
Präsenzzeit/ 
SWS Selbststudium 

1 S Einführung in den europäischen 
Integrationsprozess P 5 30h / 2SWS 120h 

2 S Einführung in die Govern-
anceforschung P 5 30h / 2SWS 120h 

Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Moduls --- 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/MTP Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

Gewichtung 
Modulnote 

MP Klausur 90 min 1 50% 
MP Hausarbeit 4.000 Wörter 2 50% 
Studienleistung(en) 

Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

 

In den Seminaren sind, nach näherer Bestimmung durch 
die verantwortlichen Lehrenden, bis zu zwei Studienleis-
tungen vorgesehen. Die Studienleistungen sind zu Be-
ginn der Seminare in Anzahl, Art und Dauer festzulegen 
in der Form von Referaten (bis zu 30 Minuten), der Teil-
nahme an Gruppenaufgaben, dem Abfassen von Rezen-
sionen, Essays und Thesenpapieren (bis zu 600 Wörter) 
oder vergleichbaren seminartypischen Aufgaben nach 
Maßgabe von §12(2) 
der Prüfungsordnung. 

 
 
 
 

(nebenstehend) 

 
 
 

1 
2 

 

Gewichtung der Modulnote 
für die Fachnote 10/180 

 
5 Voraussetzungen 

Die Studierenden lernen Möglichkeiten und Grenzen politischer Steuerung in komplexen internationa-
len Lagen kennen. Sie werden in die Lage versetzt, historische Verschiebungen der Problemzuschrei-
bung regulativer Politik analytisch zu erfassen, sowie unterschiedliche Steuerungskonzepte und die 
damit verbundenen Steuerungsinstrumente miteinander zu vergleichen. Sie können nachvollziehen, 
welche geschichtlichen Entwicklungen auf nationaler sowie transnationaler Ebene zur Konjunktur des 
neuen Paradigmas Governance geführt haben und reflektieren die Auswirkungen dieses Paradigmen-
wechsels auf die Konzeptualisierung von Demokratie in der modernen Gesellschaft. 
In diesem Modul ergänzt sich die Wissensvermittlung einerseits mit der Entwicklung der eigenen Ana-
lysefähigkeit. Die Studierenden wenden das erworbene Wissen an und führen erstmals selbstständig 
eine eigene Analyse durch. Die Studierenden lernen, ein Thema auf eine Fragestellung hin zuzuspitzen 
und diese den Fachkonventionen entsprechend analytisch zu verfolgen. 
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Modulbezogene Teilnahme-
voraussetzungen --- 

Vergabe von Leistung-
spunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Mo-
dul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleis-
tungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

Regelungen zur 
Anwesenheit Die regelmäßige Teilnahme wird dringend empfohlen. 

 

6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung Jedes Wintersemester 
Modulbeauftragte/r Prof. Doris Fuchs, PhD 
Anbietende Lehrein-
heit(en) 

Fachbereich 06 – Institut für Politikwissenschaft 

 
 

7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen 
Studiengängen --- 

Modultitel englisch International and European Governance 
Modultitel französisch Gouvernance internationale et européenne 
Englische Übersetzung der 
Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Introduction to European Integration 
LV Nr. 2: Introduction to Governance Research 

 
8 Sonstiges 
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Studiengang Bachelor Internationale und Europäische Governance 

Modul Internationale Beziehungen 

Modulnummer BIEG 6 

 
1 Basisdaten 

Fachsemester der Stud-
ierenden 4 

Leistungspunkte (LP)/ Work-
load (h) insgesamt 5LP / 150h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls Pflichtmodul 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 

Einführung in die Internationalen Beziehungen 

Lehrinhalte des Moduls 
In dieser Grundkursvorlesung werden grundlegende Kenntnisse über Akteure, Strukturen und Prozesse 
sowie Theorien der Internationalen Beziehungen vermittelt. Gleichzeitig werden die wichtigsten theore-
tischen Zugänge zu ihrer Bearbeitung vorgestellt. Der Begriff „Akteure“ schließt dabei sowohl staatliche 
als auch nicht-staatliche Akteure ein. „Strukturen“ beinhalten, unter anderem, das Machtgleichgewicht 
zwischen Staaten, Anarchie, Hegemonie, Interdependenz. Sie sollen in ihrer Wirkung auf das Handeln 
der Akteure hin untersucht werden. Zu den wichtigsten „Prozessen“ gehören 
Krieg und Frieden, Globalisierung, Entwicklung, Institutionalisierung und Kooperation. 

Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Studierende kennen die wichtigsten Akteure, Strukturen, Prozesse und Theorien der Internationalen 
Beziehungen. Sie sind in der Lage, Einzelphänomene in den Internationalen Beziehungen in einen grö-
ßeren Gesamtzusammenhang zu stellen, diese zu analysieren, und sie anhand verschiedener theoreti-
scher Denkrichtungen zu erklären. So sind sie in der Lage, die von Medien suggerierten Erklärungen 
kritisch zu hinterfragen. Die Studierenden können Entwicklungen und die Rolle der zentralen Akteure in 
Politikfeldern wie der internationalen Sicherheits-, Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungspolitik erör-
tern. 

 

3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 
 

Nr. 
 
Typ 

 
Lehrveranstaltung Sta- 

tus 

 
LP 

Workload 
Präsenzzeit/ 
SWS Selbststudium 

1 V Grundkurs Internationale 
Beziehungen P 2 30h / 2SWS 30h 

2 T Tutorium zum Grundkurs Inter-
nationale Beziehungen P 3 30h / 2SWS 60h 

Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Moduls --- 
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4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/MTP Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

Gewichtung 
Modulnote 

MAP Klausur 90min 1 100% 
Studienleistung(en) 

Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

 

In den Tutorien sind, nach näherer Bestimmung durch 
die verantwortlichen Lehrenden, bis zu zwei Studienleis-
tungen vorgesehen. Die Studienleistungen sind zu Be-
ginn der Tutorien in Anzahl, Art und Dauer festzulegen in 
der Form von Referaten (bis zu 30 Minuten), der Teil-
nahme an Gruppenaufgaben, dem Abfassen von Rezen-
sionen, Essays und Thesenpapieren (bis zu 600 Wörter) 
oder vergleichbaren seminartypischen Aufgaben nach 
Maßgabe von §12(2) 
der Prüfungsordnung. 

 
 
 
 

(nebenstehend) 

 
 
 
 

2 

 

Gewichtung der Modulnote 
für die Fachnote 5/180 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnahme-
voraussetzungen --- 

Vergabe von Leistung-
spunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Mo-
dul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleis-
tungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

Regelungen zur 
Anwesenheit Die regelmäßige Teilnahme wird empfohlen. 

 

6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung  Jedes Sommersemester 
Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Thomas Dietz 
Anbietende Lehrein-
heit(en) 

Fachbereich 06 – Institut für Politikwissenschaft 

 

7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen 
Studiengängen 

Zwei-Fach-Bachelor Politikwissenschaft, Bachelor Politik und Recht, Ba-
chelor Politik und Wirtschaft, Bachelor Public Governance across 
Borders 

Modultitel englisch International Relations 
Modultitel französisch Relations internationales 
Englische Übersetzung der 
Modulkomponenten 

LV Nr. 1: International Relations 
LV Nr. 2:Tutorial: International Relations 

 

8 Sonstiges 
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Studiengang Bachelor Internationale und Europäische Governance 

Modul Individueller politikwissenschaftlicher Schwerpunkt 

Modulnummer BIEG 7 

 
1 Basisdaten 

Fachsemester der Stud-
ierenden 3 und 4 

Leistungspunkte (LP)/ 
Workload (h) insgesamt 7LP / 210h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls Pflichtmodul 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 

Individuelle Schwerpunktsetzung innerhalb der Politikwissenschaft 

Lehrinhalte des Moduls 
Die Forschungsschwerpunkte des Instituts für Politikwissenschaft bieten jedes Semester eine adäquate 
Zahl an Standardkursen und Lektürekursen an. Standardkurse führen in Forschungsfelder der Politik-
wissenschaft ein. Sie vermitteln zunächst einen profunden Überblick über aktuelle und klassische 
Frage- und Problemstellungen des Forschungsfelds und greifen dabei auf die Grundlagenmodule zu-
rück. Sie ermöglichen so eine vertiefte Auseinandersetzung mit der politikwissenschaftlichen Metho-
dologie und den verschiedenen theoretischen Ansätzen. Schließlich werden in den Kursen ausgewählte 
aktuelle Fragestellungen methoden- und theoriegeleitet analysiert. Lektürekurse zielen auf das Lesen 
politikwissenschaftlicher Texte ab und schulen die Lektürekompetenz der Studierenden. Angeboten 
werden sowohl Lektürekurse zu „Klassikern“ der Politikwissenschaft (z.B. Hobbes, Locke, Tocqueville 
etc.) als auch zu zeitgenössischen Texten der Disziplin. 

 
Die Studierenden können aus dem Kursangebot frei wählen. Folgende politikwissenschaftliche The-
menfelder werden regelmäßig im Standardkursangebot abgedeckt: 
• Interessenvermittlung, Medien und Öffentlichkeit 
• Dritter Sektor, Sozialkapital und Zivilgesellschaft 
• Politische Kultur- und Demokratieforschung 
• Politische Theorie und Ideengeschichte 
• Politik und Religion 
• Friedens- und Konfliktforschung 
• Geschlechterforschung 
• Europäische Integration 
• Kommunal- und Regionalpolitik 
• Internationale politische Ökonomie 
• Global Governance 
• Politikfeldanalyse verschiedener deutscher, europäischer und internationaler Politikfelder 
• Wissenschaft und Studium im bi- und internationalen Vergleich 
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Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Die Studierenden erlangen Wissen über Theorien und Ansätze in von ihnen selbst gewählten Bereichen 
der Politikwissenschaft, die Fähigkeit zur Anwendung und kritischen Prüfung solcher Ansätze, zur Re-
zeption klassischer sozialwissenschaftlicher Texte und Methoden der Texterschließung und zur ansatz-
weisen Durchführung wissenschaftlicher Analysen. Dadurch üben sie Transferkompetenz und Denken 
in abstrakten und theoretischen Zusammenhängen wie auch Grundlagen des eigenständigen, wissen-
schaftlichen Arbeitens. Sie bilden dadurch ihre eigenen Interessensschwerpunkte aus. 

 

3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 
 

Nr. 
 
Typ 

 
Lehrveranstaltung Sta- 

tus 

 
LP 

Workload 
Präsenzzeit/ 
SWS Selbststudium 

1 S Standard- oder Lektürekurs I P 2 30h / 2SWS 30h 
2 S Standard- oder Lektürekurs II P 5 30h / 2SWS 120h 
Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Moduls --- 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/MTP Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

Gewichtung 
Modulnote 

MP Hausarbeit 4.000 – 4.500 
Wörter 2 100% 

Studienleistung(en) 

Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

 

In den Seminaren sind, nach näherer Bestimmung durch 
die verantwortlichen Lehrenden, bis zu zwei Studienleis-
tungen vorgesehen. Die Studienleistungen sind zu Be-
ginn der Seminare in Anzahl, Art und Dauer festzulegen 
in der Form von Referaten (bis zu 30 Minuten), der Teil-
nahme an Gruppenaufgaben, dem Abfassen von Rezen-
sionen, Essays und Thesenpapieren (bis zu 600 Wörter) 
oder vergleichbaren seminartypischen Aufgaben nach 
Maßgabe von §12(2) der Prüfungsordnung. 

 
 
 
 

(nebenstehend) 

 
 
 

1 
2 

 

Gewichtung der Modulnote 
für die Fachnote 7/180 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnahme-
voraussetzungen ---- 

Vergabe von Leistung-
spunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Mo-
dul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleis-
tungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

Regelungen zur 
Anwesenheit Die regelmäßige Teilnahme wird empfohlen. 
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6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung Jedes Semester 
Modulbeauftragte/r PD Dr. Matthias Freise 
Anbietende Lehrein-
heit(en) 

Fachbereich 06 – Institut für Politikwissenschaft 

 
7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen 
Studiengängen --- 

Modultitel englisch Individual Focus in Political Science 
Modultitel französisch Choix individuel en Science Politique 
Englische Übersetzung der 
Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Standard course / Reading course I 
LV Nr. 2: Standard course / Reading course II 

 
8 Sonstiges 
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Studiengang Bachelor Internationale und Europäische Governance 

Modul Wahlpflicht Politikwissenschaft 

Modulnummer BIEG 8 A 

 
1 Basisdaten 

Fachsemester der Stud-
ierenden 4 

Leistungspunkte (LP)/ 
Workload (h) insgesamt 9LP / 270h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls Wahlpflichtmodul 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 

Vertiefung des individuellen politikwissenschaftlichen Profils 

Lehrinhalte des Moduls 
Die Forschungsschwerpunkte des Instituts für Politikwissenschaft bieten jedes Semester eine adäquate 
Zahl an Standardkursen und Lektürekursen an. Standardkurse führen in Forschungsfelder der Politik-
wissenschaft ein. Sie vermitteln zunächst einen profunden Überblick über aktuelle und klassische 
Frage- und Problemstellungen des Forschungsfelds und greifen dabei auf die Grundlagenmodule zu-
rück. Sie ermöglichen so eine vertiefte Auseinandersetzung mit der politikwissenschaftlichen Metho-
dologie und den verschiedenen theoretischen Ansätzen. Schließlich werden in den Kursen ausgewählte 
aktuelle Fragestellungen methoden- und theoriegeleitet analysiert. Lektürekurse zielen auf das Lesen 
politikwissenschaftlicher Texte ab und schulen die Lektürekompetenz der Studierenden. Angeboten 
werden sowohl Lektürekurse zu „Klassikern“ der Politikwissenschaft (z.B. Hobbes, Locke, Tocqueville 
etc.) als auch zu zeitgenössischen Texten der Disziplin. 

 
Die Studierenden können aus dem Kursangebot frei wählen. Folgende politikwissenschaftliche The-
menfelder werden regelmäßig im Standardkursangebot abgedeckt: 
• Interessenvermittlung, Medien und Öffentlichkeit 
• Dritter Sektor, Sozialkapital und Zivilgesellschaft 
• Politische Kultur- und Demokratieforschung 
• Politische Theorie und Ideengeschichte 
• Politik und Religion 
• Friedens- und Konfliktforschung 
• Geschlechterforschung 
• Europäische Integration 
• Kommunal- und Regionalpolitik 
• Internationale politische Ökonomie 
• Global Governance 
• Politikfeldanalyse verschiedener deutscher, europäischer und internationaler Politikfelder 
• Wissenschaft und Studium im bi- und internationalen Vergleich 
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Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Die Studierenden erarbeiten sich Wissen über Theorien und Ansätze in von ihnen selbst gewählten Be-
reichen der Politikwissenschaft, die Fähigkeit zur Anwendung und kritischen Prüfung solcher Ansätze, 
zur Rezeption klassischer sozialwissenschaftlicher Texte und Methoden der Texterschließung und zur 
ansatzweisen Durchführung wissenschaftlicher Analysen. Dadurch üben sie Transferkompetenz und 
Denken in abstrakten und theoretischen Zusammenhängen wie auch Grundlagen des eigenständigen, 
wissenschaftlichen Arbeitens. Sie bilden dadurch ihre eigenen Interessensschwerpunkte aus. 

 

3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 
 

Nr. 
 
Typ 

 
Lehrveranstaltung Sta- 

tus 

 
LP 

Workload 
Präsenzzeit/ 
SWS Selbststudium 

1 S Standard- oder Lektürekurs III P 2 30h / 2SWS 30h 
2 S Standard- oder Lektürekurs IV P 2 30h / 2SWS 30h 
3 S Standard- oder Lektürekurs V P 5 30h / 2SWS 120h 

Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Moduls --- 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/MTP Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

Gewichtung 
Modulnote 

MP Hausarbeit 4.000 -4.500 
Wörter 3 100% 

Studienleistung(en) 

Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

 

In den Seminaren sind, nach näherer Bestimmung durch 
die verantwortlichen Lehrenden, bis zu zwei Studienleis-
tungen vorgesehen. Die Studienleistungen sind zu Be-
ginn der Seminare in Anzahl, Art und Dauer festzulegen 
in der Form von Referaten (bis zu 30 Minuten), der Teil-
nahme an Gruppenaufgaben, dem Abfassen von Rezen-
sionen, Essays und Thesenpapieren (bis zu 600 Wörter) 
oder vergleichbaren seminartypischen Aufgaben nach 
Maßgabe von §12(2) der Prüfungsordnung. 

 
 
 
 

(nebenstehend) 

 
 
 

1 
2 
3 

 

Gewichtung der Modulnote 
für die Fachnote 9/180 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnahme-
voraussetzungen --- 

Vergabe von Leistung-
spunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Mo-
dul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleis-
tungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

Regelungen zur Die regelmäßige Teilnahme wird empfohlen. 
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6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung Jedes Semester 
Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Annette Zimmer 
Anbietende Lehrein-
heit(en) 

Fachbereich 06 – Institut für Politikwissenschaft 

 

7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen 
Studiengängen --- 

Modultitel englisch Electives Political Science 
Modultitel französisch Module électif en Science Politique 

Englische Übersetzung der 
Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Standard course / Reading course III 
LV Nr. 2: Standard course / Reading course IV 
LV Nr. 3: Standard course / Reading course V 

 

8 Sonstiges 
  

Anwesenheit 
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Studiengang Bachelor Internationale und Europäische Governance 

Modul Wahlpflicht Kommunikationswissenschaft 

Modulnummer BIEG 8 B 

 
1 Basisdaten 

Fachsemester der Stud-
ierenden 4 

Leistungspunkte (LP)/ Work-
load (h) insgesamt 9LP / 270h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls Wahlpflichtmodul 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 

Ergänzung des individuellen Profils um Grundlagen der Kommunikationswissenschaft. 

Lehrinhalte des Moduls 
Die Studierenden belegen nach individueller Wahl Vorlesungen aus dem Bachelor Kommunikationswis-
senschaft. Zur Wahl stehen in der Regel einführende Vorlesungen in den Bereichen Kommunikationswis-
senschaft, Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Media- und Rezeptionsforschung und Öffentlichkeit. 

Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Die Studierenden erlangen Wissen über grundlegende Theorien und Ansätze der Kommunikationswis-
senschaft in von ihnen selbst gewählten Schwerpunkten. Dadurch üben sie ihre interdisziplinäre Kom-
munikationsfähigkeit und bilden ihre eigenen Interessensschwerpunkte aus. 

 

3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 
 

Nr. 
 
Typ 

 
Lehrveranstaltung Sta- 

tus 

 
LP 

Workload 
Präsenzzeit/ 
SWS Selbststudium 

1 V Vorlesung aus der Kommunika-
tionswissenschaft I P 4,5 30h / 2SWS 105h 

2 V Vorlesung aus der Kommunikations-
wissenschaft II P 4,5 30h / 2SWS 105h 

Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Moduls --- 
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4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/MTP Art Dauer/ Um-
fang 

Anbindung 
an LV Nr. 

Gewichtung 
Modulnote 

MTP Klausur 90 min 1 50% 
MTP Klausur 90 min 2 50% 
Studienleistung(en) 

Art Dauer/ Um-
fang 

Anbindung 
an LV Nr. 

 

---    

Gewichtung der Modulnote 
für die Fachnote 9/180 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnahme-
voraussetzungen --- 

Vergabe von Leistung-
spunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Mo-
dul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleis-
tungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

Regelungen zur 
Anwesenheit Die regelmäßige Teilnahme wird empfohlen. 

 

6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung Jedes Semester 
Modulbeauftragte/r Dr. Thomas Birkner 
Anbietende Lehrein-
heit(en) 

 Fachbereich 06 – Institut für Kommunikationswissenschaft 

 

7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen 
Studiengängen --- 

Modultitel englisch Electives Communication Science 
Modultitel französisch Module électif en Science de la Communication 
Englische Übersetzung der 
Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Lecture Communication Science I 
LV Nr. 2: Lecture Communication Science II 

 

8 Sonstiges 
 Das Erbringen der Prüfungsleistungen dieses Moduls sowie die An- und 

Abmeldemodalitäten erfolgen nach den Prüfungsregelungen für den 
Studiengang Bachelor of Arts der Kommuikationswissenschaft. 
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Studiengang Bachelor Internationale und Europäische Governance 

Modul Wahlpflicht Geographie 

Modulnummer BIEG 8 C 

 
1 Basisdaten 

Fachsemester der Stud-
ierenden 3 und 4 

Leistungspunkte (LP)/ Work-
load (h) insgesamt 9LP / 270h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls Wahlpflichtmodul 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 

Ergänzung des individuellen Profils um Grundlagen der Humangeographie 

Lehrinhalte des Moduls 
Die Grundvorlesung (4 SWS) vermittelt regelmäßig im Wintersemester einen Überblick über das Ge-
samtgebiet der Humangeographie. Diese Vorlesung wird als Intensivveranstaltung angeboten und gibt 
den Studierenden direkt zu Beginn des Studiums eine wichtige Orientierung. Sie liefert einen Über-
blick über die Fachinhalte. Die Veranstaltung schließt mit einer anspruchsvollen, 
vorbereitungsintensiven Klausur ab. 
Inhaltlich begleitend zur Vorlesung findet im folgenden Sommersemester eine Übung statt, die mit Hilfe 
von Literatur nachbearbeitet wird. Als Arbeitsaufgaben werden u.a. gestellt: Nachbearbeitung des Se-
minarstoffes, Bibliographieren (d.h. für ein Thema eine gute Literaturauswahl erstellen und richtig zitie-
ren), Exzerpterstellung (Zusammenfassung eines geographischen Textes). Es besteht die Möglichkeit, 
eine Übung in Wahlpflicht auszuwählen. Auf ausgewählte Teile des Vorlesungsstoffes wird vertiefend 
eingegangen. Im Rahmen der Übung wird neben der Vermittlung von Fachinhalten unter der Anleitung 
und Überprüfung durch das Lehrpersonal die selbständige wissenschaftliche Arbeitsform erprobt. Im 
Rahmen der Übung wird eine mündliche Präsentation bzw. eine schriftliche Hausarbeit erstellt. 
Die Exkursion innerhalb der Region gibt den Studierenden einen praktischen Einblick in zuvor vermit-
telte Fachinhalte. 

Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Die Studierenden verfügen am Ende des Moduls über folgende Kompetenzen: 
• wissenschafts- und erkenntnistheoretische Grundlagen des Studiums reproduzieren und re-

flektieren, 
• geographische Fragestellungen entwickeln, beantworten und reflektieren, 
• grundlegende Methoden wissenschaftlichen Arbeitens anwenden und reflektieren, 
• theoretisches Wissen der Humangeographie in der Praxis anwenden und auf 

Geländesituationen übertragen, 
• im Gelände gewonnene Daten dokumentieren und aufbereiten sowie 
• Arbeitsergebnisse präsentieren. 
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3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 
 

Nr. 
 
Typ 

 
Lehrveranstaltung Sta- 

tus 

 
LP 

Workload 
Präsenzzeit/ 
SWS Selbststudium 

1 V Einführung Humangeographie P 4 60h / 4SWS 60h 
2 Ü Bevölkerungs- und Sozialgeographie WP 4 30h / 2SWS 90h 
3 Ü Siedlungsgeographie WP 4 30h / 2SWS 90h 
4 Ü Wirtschafts- und Verkehrsgeographie WP 4 30h / 2SWS 90h 
5 Exk Exkursion (1 Tag) P 1 10h 20h 

 
Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Moduls 

Das Modul umfasst eine Vorlesung, eine Exkursion und eine Übung. 
Wahlpflicht besteht zwischen den Übungen „Bevölkerungs- und Sozial-
geographie“, „Siedlungsgeographie“ oder „Wirtschafts- und Verkehrsge-
ographie“ 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/MTP Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

Gewichtung 
Modulnote 

MTP Klausur 90 Min 1 40% 
 
 

MTP 

Präsentation o-
der 
schriftliche Hausarbeit 
nach Vorgabe des/der Lehrenden. 
Die Art der Prüfungsleistung wird recht-
zeitig zu Beginn der Veranstaltung in ge-
eigneter Weise bekannt gegeben. 

 

15-20 Min 
oder 
12-15 Seiten 

 
 

2, 3 oder 4 

 
 

60% 

Studienleistung(en) 

Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

 

In der Übung sind, nach näherer Bestimmung durch die 
verantwortlichen Lehrenden, bis zu zwei Studienleistun-
gen vorgesehen. Die Studienleistungen sind zu Beginn 
der Übung in Anzahl, Art und Dauer festzulegen in der 
Form von Referaten (bis zu 30 Minuten), der Teilnahme 
an Gruppenaufgaben, dem Abfassen von Rezensionen, 
Essays und Thesenpapieren (bis zu 600 Wörter) oder ver-
gleichbaren seminartypischen Aufgaben nach Maßgabe 
von §12(2) der Prüfungsordnung. 

 
 
 
 

(nebenstehend) 

 
 
 

2 
3 
4 

 

Gewichtung der Modulnote 
für die Fachnote 9/180 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnahme-
voraussetzungen 

Übung: Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur zur Vorlesung „Einführung 
Humangeographie“ 
Exkursion: Teilnahme an einer der WP-Übungen 

Vergabe von Leistung-
spunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Mo-
dul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleis-
tungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
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Regelungen 
zur Anwesen-
heit 

In den Übungen empfiehlt das Institut eine Anwesenheit, da der Erwerb 
inhaltlicher, methodischer und – vor allem – sozialer Kompetenzen eng 
an die diskursiven Lehr- und Lernformen gebunden ist. In den Exkursio-
nen besteht eine Anwesenheitspflicht. 

 

6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung Vorlesung jedes Wintersemester, Übungen jedes Sommersemester 
Modulbeauftragte/r Dr. Petra Lütke 
Anbietende Lehrein-
heit(en) 

Fachbereich 14 – Geowissenschaften 

 

7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen 
Studiengängen --- 

Modultitel englisch Electives Geography 
Modultitel französisch Module électif en Géographie 

 
Englische Übersetzung der 
Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Introduction to Human Geography 
LV Nr. 2: Population and Social Geography 
LV Nr. 3: Settlement Geography 
LV Nr. 4: Economic and Transport Geography 
LV Nr. 5: Excursion (regional) 

 

8 Sonstiges 
 Das Erbringen der Prüfungs- und Studienleistungen dieses Moduls so-

wie die An- und Abmeldemodalitäten erfolgen nach den Prüfungsrege-
lungen für den Studiengang Bachelor of Science Geographie, Modul 1a 
Humangeographie mit der Anpassung, dass kein Exkursionsbericht ge-
schrieben werden muss. 
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Studiengang Bachelor Internationale und Europäische Governance 

Modul Fachsprache Politikwissenschaft 

Modulnummer BIEG 9 

 
1 Basisdaten 

Fachsemester der Stud-
ierenden 3 und 4 

Leistungspunkte (LP)/ 
Workload (h) insgesamt 4 LP / 120 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls Pflichtmodul 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 

Verbesserung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit in politik- und sozialwissenschaftlicher Fachspra-
che in Deutsch bzw. Französisch 

Lehrinhalte des Moduls 
Ziel des Moduls ist es, die Kenntnisse der Studierenden in den für den Studiengang relevanten Spra-
chen Deutsch und Französisch nachhaltig zu festigen und zu vertiefen. Es zielt insbesondere auf die 
Verbesserung sowohl des schriftlichen als auch des mündlichen Ausdrucks im politisch- wissenschaft-
lichen Kontext. 
Zur Erreichung dieses Ziels können beispielsweise Artikel aus Zeitungen und Fachzeitschriften, Äuße-
rungen deutscher und französischer Politiker*innen oder auch einschlägige Hör- und Fernsehfunkbei-
träge als Grundlage für Analyse, Diskussion und das Verfassen von Referaten und kleineren Texten her-
angezogen werden. 
Die Sprachkurse gehen darüber hinaus auf konkrete sprachliche und interkulturelle Probleme der Stu-
dierenden im universitären Kontext ein und bieten den Studierenden ein Forum, ihre Erfahrungen im vo-
rangegangenen bzw. aktuellen Auslandsstudium zu reflektieren. 

Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Die Studierenden bauen in dem Modul Ihre mündliche und schriftliche Sprachkompetenz weiter aus. 
Sie werden befähigt, sich im Studien- und beruflichen Kontext sowohl mündlich als auch schriftlich 
sprachlich adäquat zu verhalten. Der Kompetenzerwerb setzt einen Schwerpunkt auf die vor den Stu-
dierenden liegenden sprachlichen Herausforderung im 5./6. Fachsemester: Für die deutschlernenden 
Studierenden steht im Hinblick auf die auf Deutsch zu verfassende Bachelorarbeit die schriftliche Aus-
drucksfähigkeit im Mittelpunkt, für die französischlernenden Studierenden im Hinblick auf das Studien-
jahr an Sciences Po Lille mit abschließender mündlicher Prüfung („Grand Oral“) 
die mündliche Ausdrucksfähigkeit im Fokus. 

 
 

3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 
Nr. Typ Lehrveranstaltung  LP Workload 
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   Sta- 
tus 

 Präsenzzeit/ 
SWS Selbststudium 

1 Ü Fachsprachen 1 P 2 30h / 2SWS 30h 
2 Ü Fachsprachen 2 P 2 30h / 2SWS 30h 

 
 

Wahlmöglichkeiten in-
nerhalb des Moduls 

Das im Rahmen dieses Modul vorgehaltene Angebot umfasst sowohl 
Kurse der deutschen als auch französischen Fachsprache, die nach Be-
darf gewählt werden können. (In der Regel nehmen französische Studie-
renden die deutschen Fachsprachkurse und deutsche Studierende die 
französischen Fachsprachkurse. Bei anderen Studierenden wird die 
sprachliche Zuordnung nach Bedarf in Absprache mit der Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses entschieden.) 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/MTP Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

Gewichtung 
Modulnote 

 
 

MTP 

Textportfolio 
Oder Klau-
sur 
nach Vorgabe des/der Lehrenden. 
Die Art der Prüfungsleistung wird recht-
zeitig zu Beginn der Veranstaltung in ge-
eigneter Weise bekannt gegeben. 

 

à 800-1.000 
Wörter 
90 min 

 
 

1 

 
 

50% 

 
 

MTP 

Textportfolio 
Oder Klau-
sur 
nach Vorgabe des/der Lehrenden. 
Die Art der Prüfungsleistung wird recht-
zeitig zu Beginn der Veranstaltung 
in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

 

à 800-1.000 
Wörter 
90 min 

 
 

2 

 
 

50% 

Studienleistung(en) 

Art Dauer/ Umfang Anbindung 
an LV Nr. 

 

In den Übungen sind, nach näherer Bestimmung durch 
die verantwortlichen Lehrenden, bis zu zwei Studienleis-
tungen vorgesehen. Die Studienleistungen sind zu Be-
ginn der Übungen in Anzahl, Art und Dauer festzulegen 
in der Form von Referaten (bis zu 30 Minuten), der Teil-
nahme an Gruppenaufgaben, dem Abfassen von Rezen-
sionen, Essays und Thesenpapieren (bis zu 600 Wörter) 
oder vergleichbaren 
seminartypischen Aufgaben nach Maßgabe von §12(2) 
der Prüfungsordnung. 

 
 
 
 

(nebenstehend) 

 
 
 

1 
2 

 

Gewichtung der Modulnote 
für die Fachnote 4/180 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnahme-
voraussetzungen --- 

Vergabe von Leistung-
spunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Mo-
dul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleis-
tungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
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Regelungen 
zur Anwesen-
heit 

Die Anwesenheit ist verpflichtend, es dürfen maximal zwei Termine 
versäumt werden. Werden mehr als zwei Termine versäumt, besteht kein 
Prüfungsanspruch. 

 

6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung Jedes Semester 
Modulbeauftragte/r Dr. Andrea Schilling 
Anbietende Lehrein-
heit(en) 

Sprachenzentrum 

 

7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen 
Studiengängen --- 

Modultitel englisch Foreign language with a focus on Social Sciences terminology 
Modultitel französisch Terminologie pour les Sciences Sociales 
Englische Übersetzung der 
Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Language course I 
LV Nr. 2: Language course II 

 

8 Sonstiges 
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Studienprogramm im 5. und 6. Fachsemester an Sciences Po Lille 
 

Im dritten Studienjahr besuchen die Studierenden das M1-Programm an Sciences Po Lille. Sie 

erlangen dort 60 ECTS. Die Studierenden können zwischen vier Schwerpunkten und ab dem 

zweiten Semester zwischen diversen Spezialisierungen wählen. Diese Kurse haben einen Um-

fang von 38 ECTS (bei „Philosophie, Politik und Wirtschaft“ 40 ECTS) (Stand akademisches Jahr 

2019/20): 

Öffentliche Angele-
genheiten und Ma-
nagement von Ge-
meinschaftsgütern 

Europäische und 
internationale 
Laufbahnen 

Strategie und Kommunikation 
von Organisationen 

Philosophi 
e, Politik 
und Wirt-
schaft 

- Nachhal-
tige 
Entwick-
lung 

- Berufe der 
öffentlichen 
Hand 

Berufe der öffent-
lich- privaten 
Partnerschaften 

- Strategie und 
Risikomanage 
ment 

- Europäische 
Angelegenheit 
en 

- Konflikte und 
Entwicklung 

- Kulturmanagement 
- Öffentlichkeitsarbeit und 

Unternehmenskomm 
unikation 

- Internationaler Handel und 
Finanzen 

 
Unabhängig von ihrer Schwerpunktwahl verfassen alle Studierenden im 3. Studienjahr ihre 

deutsch-französische Bachelorarbeit (deutsch-französische Betreuung und Evaluierung der Ba-

chelorarbeit) (10 ECTS). Am Ende des Studienjahres legen Sie die mündliche Prüfung des Grand 

Oral ab (2 ECTS). Weiterhin müssen Kurse in zwei modernen Fremdsprachen belegt werden (10 

ECTS; bei „Philosophie, Politik und Wirtschaft“ 8 ECTS). Die Regularien für Studium und Prüfun-

gen werden den Studierenden zu Beginn des Studienjahres von Sciences Po Lille bekannt gege-

ben. Die Durchschnittsnote des dritten Studienjahres geht mit 33,33% in die Gesamtnote ein. 

 
In den Schwerpunkten und Spezialisierungen vermitteltes Wissen und erlangte Kompetenzen: 

a) Schwerpunkt Öffentliche  Angelegenheiten und Management von Gemeinschaftsgütern 

(APGBC) 

In diesem Schwerpunkt werden die grundlegenden Veränderungen der modernen Gesellschaft 

als Steuerungsherausforderungen analysiert und die entsprechende Handlungskompetenz der 

Studierenden ausgebildet. 
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Die Spezialisierung Nachhaltige Entwicklung bildet die Studierenden für eine berufliche Lauf-

bahn im Bereich der starken Nachhaltigkeit aus, sei es im institutionellen, Verbands- oder Un-

ternehmenssektor. Er vermittelt den Studierenden ein Spektrum an theoretischen Kenntnissen 

zu ökologischen Herausforderungen (politische Theorie, Soziologie, Ethik, Wirtschaft, Ge-

schichte), ebenso wie methodische Instrumente des Projektmanagements, welche im fünften 

Jahr in konkreten Projekten mit externen Partnern angewendet werden können. Die Studierenden 

werden so dazu angeleitet die Umstände kollektiver Entscheidungen (Gemeinschafts- und Mit-

bestimmungslogiken) zu hinterfragen, ebenso wie ihre normativen Zielsetzungen: Nachhaltig-

keit, Gerechtigkeit, Solidarität, Effizienz usw. Mit einer starken Fokussierung auf der Anwendung 

in unterschiedlichen Gebietskörperschaften und internationalisierter Lehre trägt die Ausbildung 

in dieser Spezialisierung zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit der ökologischen 

Dringlichkeit und der Post-Wachstumsgesellschaft bei. 

Die Spezialisierung Berufe der öffentlichen Hand richtet sich an Studierende, die die Dynamiken 

der öffentlichen Ordnung in institutioneller sowie materieller Dimension ebenso verstehen wol-

len, wie das Zusammenspiel privater und öffentlicher Akteure. Die Spezialisierung bietet eine 

theoretische sowie operative Ausbildung, die es den Studierenden ermöglicht alle notwendigen 

Kenntnisse und Kompetenzen zu erlangen, die sie für ihre berufliche Laufbahn benötigen, insbe-

sondere die Verwaltungslaufbahn. 

Die Spezialisierung Berufe der öffentlich-privaten Partnerschaften vermittelt den Studierenden 

alle notwendigen beruflichen Fähigkeiten und Fachwissen für eine Karriere im Bereich sich über-

schneidender öffentlicher und privater Interessen: Stadtplanung, Gesundheitswesen, IT- Wirt-

schaft, solidarische Wirtschafts- und Energiegenossenschaften auf lokaler, nationaler und inter-

nationaler Ebene. So können die Studierenden ein berufliches Profil ausbauen, welches speziell 

auf öffentliche Angelegenheiten, institutionelle Beziehungen und allgemeine oder fachspezifi-

sche Politik- und Unternehmensberatung ausgerichtet ist. 

 

b) Schwerpunkt europäische und internationale Karrieren (CEI) 

Dieser Schwerpunkt bietet den Studierenden durch einen multidisziplinären und auf verschie-

dene Ebenen (europäisch und international) ausgerichteten Ansatz theoretische und praktische 

Instrumente, um den Wandel der europäischen und internationalen Ordnung, ihrer Akteure und 

Prozesse zu erfassen. 
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Die Spezialisierung Europäische Angelegenheiten bereitet die Studierenden auf verschiedene 

Tätigkeitsfelder vor, die im Zusammenhang mit Europa bzw. der Europäischen Union stehen. 

Eine wichtige Herausforderung der europäischen Einigung besteht nach wie vor darin, den nati-

onalen Rahmen zugunsten des Friedens und der Freizügigkeit von Waren und Personen zu über-

winden. Die Bedeutung neuer internationaler Akteure (Interessengruppen, NGOs, multinationale 

Unternehmen) beim Aufbau neuer internationaler Regelungssysteme gerät parallel dazu in den 

Blick. In dieser Spezialisierung wird der Vermittlung praktischer Fähigkeiten viel Platz einge-

räumt (Aufbau und Finanzierung von Projekten, Praxis der Interessenvertretung, Außenbeziehun-

gen der EU, Rechtsstreitigkeiten…). 

Die Spezialisierung Konflikte und Entwicklung zielt darauf ab, den Studierenden theoretische 

und praktische Kenntnisse zu Herausforderungen der Konfliktprävention, der Entwicklung und 

der Entwicklungszusammenarbeit an die Hand zu geben – verbunden mit Wissen und Kompe-

tenzen zur präzisen Analyse internationaler Fragestellungen. Ein besonderer Fokus liegt auf der 

Gruppenarbeit und dem Aufbau des eigenen beruflichen Projekts, sowie dem Austausch und der 

Diskussion mit Experten und Praktikern auf dem Gebiet der Friedenskonsolidierung und Entwick-

lung. Die Spezialisierung vermittelt praktische Fähigkeiten für die Arbeit in einem internationa-

len, europäischen oder multilateralen Umfeld. 

Die Spezialisierung Strategie und Risikomanagement soll die Studierenden in die großen Her-

ausforderungen der Verteidigungspolitik und der nationalen Sicherheit einführen. Hierzu gehö-

ren auch die Bereiche der Überwachung, Nachrichtendienste und wirtschaftlichen Lageeinschät-

zung. Durch berufsqualifizierende Unterrichtseinheiten, die von Praktiker*innen aus Wirtschaft 

und Industrie, Expert*innen aus dem europäischen Sektor und anerkannten Forscher*innen 

durchgeführt werden, können sich die Studierenden theoretische und praktische Kenntnisse im 

Bereich der angewandten Forschung (Erstellung von Strategiepapieren, Briefings) aneignen. 

Dadurch entwickeln sie einen kritischen und zukunftsorientierten Blick auf fachübergreifende 

Problematiken und aufkommende strategische Herausforderungen auf regionaler, transatlanti-

scher und globaler Analyseebene. 

 
c) Schwerpunkt Strategie und Kommunikation von Organisationen (SCO) 

Dieser Schwerpunkt bietet den Studierenden eine multidisziplinäre Ausbildung, die es ihnen er-

laubt, aktuelle Herausforderungen des Managements zu verstehen. Die Entwicklungen und ak-

tuellen Problemstelllungen in der Finanzwelt, dem internationalen Handel, der Kommunikation, 

dem Personalmanagement, dem Marketing und dem strategischen Management werden in Be-

ziehung zu historischen, politischen und rechtswissenschaftlichen Erkenntnissen zu gegenwär-

tigen organisatorischen Dynamiken gesetzt. 
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Die Spezialisierung Internationaler Handel und Finanzen bereitet die Studierenden auf eine be-

rufliche Zukunft im Management vor, insbesondere im internationalen Bereich von Finanzen, 

Rechnungswesen, Handel und Marketing. 

Die Spezialisierung Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation zielt darauf ab, die 

Studierenden für Berufe der Kommunikation in der Privatwirtschaft (Unternehmen, Agenturen) 

oder im öffentlichen Sektor (öffentliche Institutionen, Verbände, Stiftungen) vorzubereiten. Die 

Studierenden werden hier breitgefächert ausgebildet, sowohl im Hinblick auf die verschiedenen 

Tätigkeiten im Kommunikationsbereich (Beziehung zu den Medien, Öffentlichkeitsarbeit, interne 

Kommunikation, Veranstaltungskommunikation, digitale Kommunikation usw.), als auch im Hin-

blick auf die verschiedenen Instrumente der Kommunikation (Mediatraining, PAO, community 

management usw.). Die strategische Dimension des Berufsfelds Kommunikation steht im Vor-

dergrund: So wird den Studierenden theoretisches und methodisches Grundlagenwissen zur 

Steuerung der Kommunikation einer Organisation vermittelt. 

Die Spezialisierung Kulturmanagement bietet eine breitgefächerte Ausbildung, die die Studie-

renden auf eine berufliche Zukunft als Manger*innen von Projekten im kulturellen Bereich vor-

bereitet. Es werden Kenntnisse der Kulturpolitik und kulturellen Praktiken, ebenso wie die Be-

sonderheiten der verschiedenen kulturellen Sektoren vermittelt. Dadurch erhalten die Studieren-

den ein Verständnis der politischen, künstlerischen, soziologischen, wirtschaftlichen, finanziel-

len, rechtlichen und internationalen Herausforderungen. 

 
d) Schwerpunkt « Philosophie, Politik und Ökonomie » (PPE) 

Dieser Schwerpunkt fügt sich in die multidisziplinäre Tradition von Sciences Po Lille ein. Er soll 

einen Dialog zwischen den akademischen Disziplinen anstoßen, der sich rund um politische und 

soziologische Ideengeschichte, ökonomische Theorie und Überschneidungspunkte zwischen 

Sozialwissenschaften und Literatur dreht. Die Zielsetzung dieses Schwerpunktes besteht darin, 

den Studierenden vor dem Hintergrund aktueller philosophier Kontroversen einen neuen Blick 

auf die Welt zu ermöglichen, um dadurch deren Komplexität zu erfassen und sie daran zu erin-

nern, dass jedes Handeln durch selbst gewählte kognitive und intellektuelle Rahmenbedingun-

gen beeinflusst wird. 
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